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1. Allgemeine Beschreibung der Bauleistung  
 
Der Ausschreibung l iegt der Regionalleistungskatalog für den Straßen - und 
Brückenbau in Bayern (RLK, Ausgabe 01/2024), herausgegeben von der 
Obersten Baubehörde im Bayer ischen Staatsminister ium des Inneren zu-
grunde.  
Dieser wird ergänzt durch den Standardleistungskatalog für den Straßen - 
und Brückenbau, herausgegeben vom FGSV-Ver lag (STLK) in der jeweils 
aktuellen Fassung.  
 
Die im LV verwendeten Standardleistungskatalognummern (STLK -Nr.) und 
Kurzbeschreibungen der Arbeitsvorgänge entsprechen den v. g. Standard -
beschreibungen und den in Fettdruck hervorgehobenen Kurztexten. Bei 
Verwendung der Kurzbezeichnungen gi lt  der vol lstä ndige Text des 
RLK/STLK als Vertragsbestandtei l.  Die STLK-Richtl in ien (STLK 180) sind 
zu beachten.  
 
Leistungen, deren Text nicht dem in RLK/STLK abgedruckten entspricht, 
haben keine Katalognummern, sondern ledigl ich eine lfd. Pos. -Nr. Sämtl i-
che Vorbemerkungen zu den einzelnen Abschnitten im RLK/STLK gelten 
jedoch für al le in den jeweil igen Abschnitt  auf geführten Leistungen, gleich-
gült ig, ob sie eine Katalognummer oder nur eine Pos. -Nr. haben.  
 
Alle Vorbemerkungen zu den einzelnen Abschnitten werden Vertragsbe -
standteil.  
 

Auftraggeber  
 
Auftraggeber für al le Leistungen zum Ausbau der Braustraße und der Naz-
gasse ist die Stadt Waldershof  /  Landkreis Tirschenreuth.  
 
 

Rechnungslegung  
 
Sämtliche Abschlags- und Schlussrechnungen  s ind getrennt für jeden 
LV-Abschnitt  in jeweils 4facher Ausfertigung  aufzustel len und dem Auf -
traggeber prüffähig vorzulegen.  
Eine eventuel l vor Beginn der Bauarbeiten durch die AG angeordnete Auf -
nahme und Erstel lung von bereichs - oder fachweise zugeordneten Einzel -
abrechnungen wird für den AN nicht gesondert vergütet.  
Der für die Aufmaßerstel lung und Rechnungslegung in der v.  b. Form ent -
stehende Mehraufwand ist in die Einheitspreise einzukalkul ieren und wird 
darüber hinaus ebenfal ls nicht gesondert vergütet.  
 

Beschleunigte Bauabrechnung  
 
Der Ablauf und die Abrechnung dieser Baumaßnahme hat nach den Vorga-
ben für die beschleunigte Bauabrechnung zu erfolgen. Der AN muss seine 
Personalplanungen nach diesen Vorgaben ausrichten und hat gemeinsam 
mit dem AG dafür Sorge zu tragen, dass die Vorgabe n erfül lt  werden.  
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Baustellentermin  
 
Es ist wenigstens einmal wöchent lich ein zeit l ich vereinbarter regelmäßig 
statt f indender Baustel lentermin (Jour f ixe) gemeinsam mit dem AG sowie 
im Bedarfsfall mit den unmittelbaren Anliegern, den zuständigen Ämtern 
und Behörden (LRA Tirschenreuth - Verkehrsbehörde, Stadt  Waldershof, 
Wasserwirtschaftsamt Weiden etc.) und sonstigen von der Baumaßnahme 
Betroffenen (Ver- und Entsorgungsträger etc.) anberaumt.  
 
Der Termin dient dazu, die Koordination der Arbeiten zu aktual is ieren und 
zu opt imieren, um die Rahmenbauzeit zu sichern. Die Teilnahme des AN ist  
von diesem sicherzustel len.  
 
Die Protokol l ierung l iegt beim AN. Das Protokoll wird unverzügl ich dem AG 
zur Bestät igung vorgelegt.  
Hieraus entstehende Kosten und Aufwendungen sind nicht gesondert zu 
vergüten, sondern sind in die BE einzukalkul ieren.  
 

Nachforderungen  
 
Nachforderungen jeder Art s ind vor Ausführung jeweil iger Leistungen bei 
der Bauaufsicht des AG schrif t l ich anzuzeigen und zu beantragen. Die Aus-
führung darf erst nach einer diesbezügl ichen Genehmigung erfolgen.  
Durch die Unterzeichnung seiner Angebotsunter lagen erklärt der Auftrag-
nehmer, dass er sich über al le ört l ichen und sachlichen Verhältnisse zu 
dem gegenständl ichen Bauvorhaben informiert hat, so dass Nachforderun-
gen, die sich auf Unkenntnis der ört l ichen un d sachl ichen Verhältnisse 
gründen, ausgeschlossen sind.  
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1.1 Auszuführende Leistungen 
 

1.1.1 Verkehrserschließung (LV-Abschnitt 2) 
 

1.1.1.1  Vorgesehene Ausbaustrecke  
 
Die Stadt Waldershof  beabsichtigt den grundhaften Ausbau de r westl ichen 
Braustraße und der Nazgasse. Die Straßen sind südl ich des Marktes gele-
gen. Die ausbaugegenständl iche Baulänge beträgt für die Braustraße rd. 
136 m und für die Nazgasse rd. 48 m. (s. auch Anlage zum LV Nr. 1 - 
Übersichts lageplan i .V.m. Anlage zum LV Nr. 2 - Lageplan - Verkehrser-
schl ießung)  
 
 

1.1.1.2  Zweck und Nutzung  
 
Die Verkehrserschließungsanlage dient dabei als Wohnstraße mit mögl i-
chem motoris ierten Durchgangsverkehr, hauptsächlich dem privaten Ziel -  
und Quellverkehr der angeschlossenen Grundstücke. Die Verkehrsf lächen 
sind darüber hinaus angelegt auf gelegentl ichen Schwerverkehr wie z.B.  
den Unterhaltungsdienst (Straßenreinigung, Müllabfuhr, Schneeräumung) 
oder Lieferverkehr für Möbel oder Primärenergieträger.  
 
 

1.1.1.3  Art und Umfang  
 
Der Ausbaubereich beginnt an der Einmündung Walbenreuther Straße / 
Braustraße und verläuft rd. 136 m in west l iche Richtung. Im Straßenverlauf 
knickt nach ca. 110 m die Nazgasse nach Norden ab und führt auf ca. 48 
m Länge zum Markt. Südl ich der Braustraße grenzt die Wegeführung zum 
Stadtpark an. In der westl ichen Ver längerung der Braustraße verläuft ein 
Fußweg Richtung Rathaus Waldershof.  Der Ausbauquerschnitt  in der 
Braustraße var iiert  in der  Fahrbahnbreite zwischen 5,0 und 8,0 m zzgl.  
seit l ich abschnittsweise angeordneter Parkstel lf lächen .  
In der Nazgasse beträgt die Breite der Fahrbahn zwischen 3,0 und 4,0  m. 
Die Verkehrsf lächen werden mit zeil ig verlegten, gesägten und kugelge-
strahlten Granitpf laster in drei unterschiedl ichen Breiten befest igt.  In bei-
den Straßenzügen erfolgt die Entwässerung über eine mitt ig in der Fahr-
bahn angeordnete Granitgroßpf lasterr inne.  In den seit l ichen Traufstreifen 
werden die Zei len der Fahrbahn fortgeführt,  jedoch mit bruchrauen Granit-
pf laster ausgeführt .  
(vgl.  Anlage zum LV Nr. 2 - Lageplan Verkehrserschl ießung i.V.m. Anlage 
zum LV Nr. 4 - Regelquerschnitte)  
 
Die zur Ausführung erforderl ichen Ausbauleistungen beinhalten dabei fol-
genden Umfang (nur Hauptposit ionen) :  
 
Straßenbauarbeiten  
 
ca. 2.500 m³  Erdarbeiten (Boden verwerten)  
ca.    450 m³  Bodenaustausch gemischtkörnig  
ca. 1.400 m²  Planum herstel len  
ca. 1.800 m³  Leitungsgrabenaushub  
ca.    175 m  Sickerleitung DN 150  
ca.      11 St.  Straßenabläufe mit Anschlussleitungen  
ca.    300 m³  SoB ausbauen  
ca.    650 m³  FSS herstellen  
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ca.    990 m²  Granitpf laster herstellen  
ca.    130 m  Granitdreizei ler herstel len  
ca.      70 m Granitzweizeiler herstel len  
ca.    490 m  Graniteinzei ler herstel len  
 

 
 
1.1.1.4  Freimachen und Roden des Baugeländes  

 
- entfäl lt  –  

 
 
1.1.1.5  Schutz des zu erhaltenden Bewuchses  
 

Der AN darf sich nur im unmittelbaren Baufeld bewegen und Materialabla-
gerungen vornehmen.  
Die in den Randbereichen zur Baumaßnahme befindlichen Bäume, Hecken 
und Sträucher sind zu schützen und soweit wie nur möglich zu erhalten.  
Der AG legt vor Beginn der Arbeiten zusammen mit der UNB den erhaltens-
werten Bestand im unmittelbaren Ausbaubereich fest und ordnet bei Bedarf  
geeignete Schutzmaßnahmen (z.B. Einzäunung) an.  
Eventuel l nachträglich noch notwendige Baumfäl lungen und Rodungsarbei-
ten dürfen nur nach vorher iger Zustimmung des AG und der UNB erfolgen.  
 
 

1.1.1.6  Oberbodenarbeiten  
 
Der anstehende Oberboden ist bei der Ausführung der Arbeiten nur in dem 
unbedingt erforder lichen Umfang abzudecken. Die rechnerische Dicke der 
Abdeckung darf im Bereich betreffender Seitenflächen 0, 30 m nicht über-
schreiten. Müssen größere Dicken abgedeckt werden, so sind diese nach 
den entsprechenden Erdbauleistungsbeschreibungen abzurechnen. Der 
Eingri ff  in den nicht versiegelten Bestand ist auf das Mindestmaß zu be-
schränken.  
Das Abdecken des Oberbodens ist so zeitnah wie möglich vor den nachfol-
genden Arbeiten auszuführen. Wenn erforderl ich, auch abschnittsweise.  
Es ist nur der für  die Andeckung benötigte Oberboden im Baufeldbereich 
zu lagern; der nicht für die Andeckung erforderl iche Oberboden geht in das 
Eigentum des AN über.  
Die erforder liche (Zwischen)Lagerung von Oberboden innerhalb des Bau-
geländes ist nur auf vorher vom AG zugewiesenen, von Leitungstrassen, 
Baumbestand und Verkehrsf lächen freien Bereich er laubt.  
Das erforderl iche Andecken des Oberbodens und die Begrünung ist ent-
sprechend dem Baufortschrit t  kont inuier l ich bzw. nach Angabe des AG ab-
schnittsweise durchzuführen.  
Eventuel l erforderl iche Restmengen sind als steinfreier  Oberboden ohne 
Rasensoden zu l iefern und in den dafür vorgesehenen Seiten - und Bö-
schungsflächen einzubauen.  
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1.1.1.7  Untergrund, Unterbau  
 
Der anstehende Untergrund  ist  in Tei lbereichen bei Vernässung ggf. nicht  
ausreichend tragfähig und daher a.d.St.  durch bodenverbessernde Maß-
nahmen (Bodenaustausch mittels Frostschutzmaterial oder Schrotten) für 
den Weiterbau bzw. die Überbauung vorzubereiten.  
Die vor Ort tatsächl ich notwendig werdende Bodenaustauschschichtstärke 
zzgl.  Geotexti l/Geogitter kann jedoch auf Grund vor liegender inhomogener 
Verhältnisse oder ungünst iger Witterung stark wechseln.  
 
Deshalb ist es u.U. erforderl ich, im Zuge der Erdplaniearbeiten Verfest i-
gungsprobeflächen zur Durchführung von Lastplattendruckversuchen zu 
erstel len, um den erforderl ichen Bodenaustausch zu opt imieren. Der Auf-
tragnehmer hat, um einen reibungslosen Baufortschr it t  zu gewährleisten, 
sich diesbezügl ich rechtzeit ig mit dem Auftraggeber in Verbindung zu set-
zen.  
Eventuel le Behinderung die daraus entstehen, gehen dabei zu Lasten des 
Auftragnehmers.  
 
 

1.1.1.8  Erdarbeiten  
 
Anfallendes überschüssiges Erdmater ial  geht bis zum Zuordnungswert 
BM-F3 nach Ersatzbaustoffverordnung  in das Eigentum des AN über und 
ist von diesem fachgerecht und unter Beachtung von Abs. 2.8 - Seitenent-
nahme und Ablagerungsstel len zu entsorgen.  
Bezügl ich evt l.  schadstoffbelasteter Erdmaterialien ist eine Verbringung 
auf dafür geeignete Deponien erforder lich (Abs. 2.8 - Deponien für schad-
stoffbelastetes Material).  
 
Der witterungsempfindl iche anstehende Boden ist fort laufend gegen Ver-
nässung zu schützen. Ggf. müssen Erdplanien und Zwischenlager mit Fo-
lien abgedeckt werden. Diese Leistungen werden nicht gesondert vergü tet.   
Die Böden müssen beim Aushub nach feinkörnigen und gemischtkörnigen 
Böden sort iert  und auch getrennt gelagert werden. Der Aufwand ist in die 
EP einzurechnen.  
 
Die Erdarbeiten sind vor Ort so durchzuführen, dass der anstehende Boden 
hinsicht l ich seiner Brauchbarkeit  und seines Tragverhaltens hin nicht be-
einträchtigt wird. Sie sind vom AN außerdem so zu koordinieren, dass der 
vereinbarte Bauablauf gewährleistet werden kann.  
Die Entscheidung, ob und in welchem Bereich Bodenverbesserungsmaß-
nahmen, der Einbau von Geotexti l ien bzw. Bodenaustausch vorzunehmen 
sind, ist im Einvernehmen mit dem AG zu treffen. Dazu gelten die Vorgaben 
nach Abs. 2.7 - Baugrundverhältnisse.  
 

 
1.1.1.9  Entwässerung  

 
Oberf lächenwasser wird aus der Fahrbahn oder den Seitenstreifen über die 
Querneigung den mitt ig geführten Entwässerungsr innen zugeführt,  dort  
über Straßenabläufe gesammelt und  in die ört l iche Mischwasserkanal isa-
t ion abgeleitet .  Auf dem Erdplanum auftretendes Sickerwasser wird über 
unter den Entwässerungsr innen verlaufende Sickerleitungen gesammelt  
und ebenfal ls in die ört l iche Mischwasserkanal isat ion abgeführt.  
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1.1.1.10  Grundwasser  
 
Grundwasser wurde bei den Aufschlussarbeiten nicht angetroffen. Bei län-
ger anhaltenden Niederschlägen muss jedoch mit dem Auftreten von 
Schichten- oder Sickerwasser gerechnet werden.  
 
 

1.1.1.11  Durchlässe  
 
Vorhandene oder eventuell im Zuge der Baumaßnahme freigelegte, derzeit  
nicht bekannte Durchlässe aus Rohr leitungen oder dgl.  s ind zu erhalten 
und bedarfsgerecht zu verlängern sofern deren Funktionsfähigkeit  gewähr-
leistet ist.  Ansonsten sind sie zu erneuern  bzw. zu ergänzen.  
 
 

1.1.1.12  Oberbau  
 
Der konstrukt ive Fahrbahnaufbau in der Braustraße und Nazgasse ist wie-
folgt festgelegt:  
 
10,0 cm  Granitpf laster  
  4,0 cm  Split tbettung 0/5 auf Geotexti l  
10,0 cm  Asphalttragschicht WDA PA 22 T  
36,0 cm  Frostschutzschicht  
60,0 cm  Gesamtaufbau  

 
 

Die Befest igung des Parkstel lf lächen in der Nazgasse erfolgt mit:  
 
10,0 cm  Granitpf laster (begrünte Fugen 3,5 cm)  
  4,0 cm  Split tbettung 0/5 auf Geotexti l  
10,0 cm  Asphalttragschicht WDA PA 22 T  
36,0 cm  Frostschutzschicht  
60,0 cm  Gesamtaufbau  
 
 
 (vgl.  Anlage 4 zum LV - Regelquerschnit te)  
 
 

1.1.1.13  Ausstattung  
 
Vom AN sind der Abbau bzw. Umbau der vorhandenen Straßenausstattun-
gen (Verkehrsschi lder, Leitpfosten etc.) vorzunehmen. Provisor ische Be-
schi lderungen während der Bauzeit s ind nur nach Angabe des AG und ge-
mäß den Bestimmungen der StVO auszuführen.  
Darüber hinausgehend sind keine weiteren besonderen Anlagen oder Aus-
stattungen vorgesehen.  
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1.1.2 Kanal- und Wasserleitungsbauarbeiten (LV-Abschnitte 3 bis 6)  
 

1.1.2.1 Straßenbau (LV-Abschnitt 2)  
 
Die Wiederherstel lung des Straßenoberbaues erfolgt nach Fert igstel lung 
der Leitungsbauarbeiten im Zuge der Straßenbauarbeiten (LV-Abschnitt  2).  
 
 

1.1.2.2  Mischwasserkanal  
 

1.1.2.2.1  Zweck und Nutzung  
 

Die bestehende Mischwasser leitung DN 500 in der Braustraße ist baul ich 
in desolatem Zustand und muss erneuert  werden. Etwa 145 m Stahlbeton-
rohrleitungen DN 500 und 7 Einsteigschächte sind neu herzustel len. Sämt-
l iche Hausanschlussleitungen werden bis zur Grundstücksgrenze erneuert.  
Die Straßenentwässerung ist neu zu err ichten und an die MW -Kanalleitung 
anzuschl ießen.  
Die Altkanäle werden ausgebaut oder verpresst.  
Das Mischwassersystem ist in Betr ieb, anfal lendes Mischwasser ist nach 
Wahl des AN überzuleiten.  
 
 

1.1.2.2.2  Art und Umfang  
 

- siehe Punkt 1.1.2.2.1 -  
 
 

1.1.2.2.3  Untergrund  
 

Die Rohrsohlen kommen im überwiegenden Tei l in anstehende n Gesteins-
arten oder dessen Zersatz zu l iegen. Da das Material teilweise sehr emp-
f indl ich auf Feucht igkeit  reagiert,  s ind zwischengelagertes Material und 
Böschungen durch eine Abdeckung mit Folien gegen Vernässung zu schüt-
zen. Entsprechende Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzurech-
nen.  
In einigen Bereichen ist vor Erreichen der Rohrsohle mit Auftreten von Fels 
zu rechnen. In diesen Abschnitten ist eine Verstärkung des Rohrauf lagers 
nach DIN EN 1610 erforderl ich.  
Im Zuge der Entwurfsplanung wurde eine geotechnische Untersuchung 
durchgeführt.  Das geotechnische Gutachten l iegt d en Ausschreibungsun-
terlagen bei.  
 
Geologie/Bodenarten/Bodenklassen  
Siehe bei l iegendes Gutachten (Anlage 7 zum LV – Geotechnische Unter-
suchungen)  
 
Grundwasserverhältnisse  
Stau-, Schichten und Grundwasser wurde nicht angetroffen.  
 
Frostempfindlichkeit  
Dem Gutachten ist zu entnehmen, dass die anstehenden Böden in die 
Frostempfindlichkeitsklasse F3 einzugruppieren sind.  

  



 - 11 - 

 Seite 11 von 57 

Alt lasten  
Es besteht kein begründeter Verdacht auf das Vorkommen von pechhalt i-
gen Schwarzdecken. Es wird angenommen, dass es sich beim vorhandenen 
Asphalt um Schwarzdecken aus Asphalt ohne Verunreinigungen handelt.   
 
Die untersuchten Bodenproben aus den anstehenden Böden erhalten die 
Zuordnungswerte BM-F3/BG-F3. Verdichtungsfähiges Mater ial des anste-
henden Bodens kann als Auffül lung für die Leitungsgräben verwendet wer-
den. Teilweise ist eine Zumischung von abgestufte m, grobkörnigem Mate-
r ial erforder lich.  
 
Weitere Angaben sind dem beil iegenden Gutachten zu entnehmen.  
 
Zwischenlagerung/Entsorgung  
Das Aushubmaterial wird lt .  Ersatzbaustoffverordnung in die Kategor ie BM-
0*/BG-0* bzw. BM-F3/BG-F3 eingestuft .  Der Aushub ist in Haufwerken für 
eine nähere Deklarat ion sortengetrennt zwischenzulagern. Die Zwischen-
lagerung erfolgt auf vom AN zu beschaffenden Flächen . Besonders ist auf 
eine getrennte Lagerung der  Aushubmassen unterschieden in feinkörniges 
Material,  nachrangig nach Behandlung zum Wiedereinbau verwendbar , und 
gemischtkörniges Material,  vorrangig zum Wiedereinbau verwendbar,  zu 
achten. Diese Leistung wird nicht gesondert vergütet und ist einzurechnen.  
 
 

1.1.2.2.4  Unterbau  
 

Die Leitungsgräben im Bereich des Erschl ießungsgebietes werden  im Bau-
zustand mit einer Schutzschicht von 20 cm Stärke über geplantem Erdpla-
num versehen.  
Die Leitungsgräben im Straßenbereich  werden mit einer Frostschutzschicht 
von mind. 36 cm Stärke versehen.  
Bei ungünst igen Wit terungsverhältnissen ist das Erdplanum durch geeig-
nete Maßnahmen zu schützen. Diese Leistungen sind in die Einheitspreise 
einzurechnen.  
 
 

1.1.2.2.5  Entwässerung  
 

Zur Freihaltung der Leitungsgräben von Sicker -,  Schicht- und Oberf lächen-
wässer ist eine offene Wasserhaltung vorgesehen. Anfallendes Wasser 
wird in den nächst t iefergelegenen Schacht bzw. in Vorf lutgräben überge-
pumpt.  
Die Mischwasserkanal isat ion ist in Betr ieb. Das Über leiten nach Wahl des 
AN gehört zum Leistungsumfang und ist einzurechnen.  
 
 

1.1.2.2.6  Oberbau  
 

- entfäl lt  -  sh. "Verkehrserschl ießung"  
 

1.1.2.2.7  Durchlässe, Bauwerke  
 

-entfäl lt -  
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1.1.2.2.8  Vermessung und Absteckung  
 

Sämtl iche Vermessungs- und Absteckarbeiten für die Entwässerungsleitun-
gen und zugehör igen Schächte sind durch den AN durchzuführen. Der AG 
stel lt  dem AN hierzu Absteckungsunter lagen in digitaler Form ( UTM-Koor-
dinaten) zur Verfügung. Eine gesonderte Vergütung über die LV-Posit ionen 
hinaus erfolgt nicht.  
 
 

1.1.2.2.9  Planum Leitungsgraben  
 

Bei nicht tragfähigem Untergrund wird ein ca. 30 cm dicker Bodenaus-
tausch mit gebrochenem Material 60/120 und ein Geotext i lvl ies der Klasse 
GRK 3 ausgeführt.  Das Aushubplanum ist grundsätzlich nach zu verdich-
ten. Ein Verformungsmodul EV2 von 45 MN/m² ist nachzuweisen.  
 
Bei ungünst igen Wit terungsverhältnissen ist das Erdplanum durch geeig-
nete Maßnahmen zu schützen. Diese Leistungen sind in die Einheitspreise 
einzurechnen.  
 
 

1.1.2.2.10  Leitungsbettung und Umhüllung  
 
Die Kanäle DN 500 StB werden auf einem Sand-Spl it tbett aufgelagert und 
je nach Durchmesser mit Sand-Spl it t  oder anstehendem Boden überdeckt. 
Bei nicht tragfähigem Boden kommen u.U. Betonauf lager zum Einsatz.  
 
Die Vergütung für die Auflager erfolgt nach den vorhandenen LV-Posit io-
nen. Die Betonauflager sind ohne Verbund zum Verbausystem herzustel-
len. Der entsprechende Aufwand für Schalungen oder Trennelemente ist 
einzurechnen.  
Die rest l iche Auffül lung bis Niveau Straßenplanum erfolgt mit zwischenge-
lagertem verdichtungsfähigem Bodenmaterial ,  ggf. unter Beimischung von 
abgestuftem, grobkörnigen Gesteinsmaterial .  
 
 

1.1.2.2.11  Dichtheitsprüfung, Verformungsmessung und Kamerabefahrung  
 

Die Dichtheitsprüfung, Verformungsmessung und Kamerabefahrung der 
verlegten Mischwasserkanäle ist Teil des Leistungsverzeichnisses und vom 
AN zu erbringen. Die Mehraufwendungen zum Verschluss der bereits im 
Zuge des Neubaus angeschlossenen SSK- und Hausanschlüsse ist einzu-
rechnen.  
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1.1.2.3  Wasserleitung (LV-Abschnitt 5 und 6)  
 

1.1.2.3.1  Zweck und Nutzung  
 

Im Zuge der Ausbauarbeiten wird sowohl i n der Braustraße, als auch in der 
Nazgasse die Wasserleitung einschl ießlich der Armaturen vollständig mit  
erneuert.   
Schieberkreuze werden so ausgelegt, dass die Hydranten jeweils von an-
derer Seite versorgt werden können. Al le Armaturen werden in Flanschaus-
führung hergestellt .  Die Rohr leitungen werden in PE 100 RC mit Schweiß-
muffenverbindungen hergestel lt .  
 
 

1.1.2.3.2  Art und Umfang  
 

Im Zuge der Bauarbeiten werden auch die erforder lichen Hausanschluss-
leitungen mit  Absperrarmaturen im öffentl ichen Bereich neu erstel lt .  
 
 

1.1.2.3.3  Untergrund  
 

- siehe Punkt 1.1.2.2.3 -  
 
 

1.1.2.3.4  Unterbau  
 

- siehe Punkt 1.1.2.2.4 -  
 
 

1.1.2.3.5  Entwässerung  
 

- siehe Punkt 1.1.2.2.5 -  
 
 
1.1.2.3.6  Oberbau  
 

- entfäl lt  -  
 
 

1.1.2.3.7  Bauwerke  
 

- entfäl lt  -  
 
 
1.1.2.3.8  Vermessung und Absteckung  
 

Sämtl iche Vermessungs- und Absteckarbeiten für die Wasser leitungen und 
zugehörigen Knotenpunkte sind durch den AN durchzuführen. Der AG stellt  
dem AN hierzu Absteckungsunterlagen in digitaler Form ( UTM-Koordina-
ten) zur Verfügung. Eine gesonderte Vergütung über die LV-Posit ionen hin-
aus erfolgt nicht.  
 
 

1.1.2.3.9  Planum Leitungsgraben  
 

Siehe Punkt 1.1.2.2.9  
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1.1.2.3.10  Leitungsbettung und Umhüllung  
 

Die Wasserleitung wird auf einem Sandbett aufgelagert und mit Sand über-
deckt. Die rest l iche Auffüllung bis Niveau Straßenplanum erfolgt mit Bo-
denaustauschmater ial oder mit zwischengelagertem verdichtungsfähige m 
Bodenmaterial.  
 
 

1.1.2.3.11  Spülen und Desinfekt ion, Druckprüfung  
 

Das Spülen und Desinf iz ieren der neu verlegten Wasserleitung erfolgt nach 
DVGW W 291. Ein Nachweis der Unbedenkl ichkeit  ist von akkredit ierter 
Stel le auszustel len.  
Die Prüfung der Dichtigkeit  hat nach DVGW W400-2 zu erfolgen.  
 
 

1.1.3  Erdarbeiten für Gasleitung, Straßenbeleuchtung, Stromversor-
gung sowie Breitbanderschließung (Leistungsabschnitt 7 bis 10)  
 

1.1.3.1  Allgemeine Beschreibung der Bauleistungen  
 
Die Stadt Waldershof  beabsichtigt im Zuge des Straßenausbaues auch , 
eine Gasleitung umzuver legen und die Straßenbeleuchtung (Kabel und 
Maste) im unmittelbaren Baufeld zu erneuer n. Fal ls notwendig müssen 
Stromversorgunskabel (Mittel - und Niederspannung) umverlegt werden. 
Weiterhin ist der Breitbandausbau als Leerrohrverbundsystem Tei l der 
Maßnahme.  
 
Die Ver legung dieses Verbundsystemes ist vom AN der Tiefbauarbeiten mit  
durchzuführen und muss mit dem Straßenausbau bzw. der Verlegung von 
Strom- und Straßenbeleuchtungskabeln erfolgen. Entstehende Abweichun-
gen des Bauzeitenplanes sind zu vermeiden.  
 
Um zeit l iche Koordination abstimmen zu können, ist die Anwesenheit eines 
weisungsbefugten Mitarbeiters bei den Baubesprechungen unabkömmlich.  
Die hierdurch anstehenden Kosten sind in die Posit ionskosten mit einzu-
kalkul ieren. Es gi lt  die VOB Teil B.  
 
Hinweis:  Nähere Erläuterungen zur Baudurchführung sind den Vorbemer-
kungen des Leistungsverzeichnisses zur Verlegung der Speedne trohre zu 
entnehmen (LV-Abschnitt  10).  
 
Für al le eingesetzten Arbeitskräfte des AN und seiner Subunternehmer 
müssen gült ige Arbeitsgenehmigungen vorliegen.  
Dem Auftraggeber ist ein zuständiger Projekt leiter und dessen Stel lvertre-
ter zu benennen, welcher für die vorgesehenen Arbeiten im Sinne der Bau-
ordnung die verantwort l iche Bauleitung wahrnimmt. Die Bauleitung muss 
während der Bauausführung an der Baustel le  erreichbar und mit der Hand-
habung des Leistungsverzeichnisses vertraut sein. Für die Durchführung 
der Arbeiten ist fachkundiges deutschsprachiges Aufsichts - und Montage-
personal abzustel len.  
Mit dem Angebot ist außerdem ein gült iger Nachweis vorzulegen, dass der 
Ausführende (Bauleiter) erfolgreich an einer Schulungsmaßnahme gemäß 
DVGW-Hinweis GW 129" Sicherheit  bei Bauarbeiten im Bereich von Ver-
sorgungsanlagen" teilgenommen hat.  

  



 - 15 - 

 Seite 15 von 57 

1.1.3.2  Ablauf der Arbeiten  
 
Die Tiefbauarbeiten sind mit dem AG und den Versorgungsunternehmen zu 
koordinieren. Die Kabelverlegung erfolgt  ebenfalls in Absprache mit dem 
AG und den VU. Die Montage der Straßenbeleuchtungs - und Stromversor-
gungskabel bzw. die Arbeiten an der Gasleitungen  werden von Bayernwerk 
und ESM in Eigenleistung ausgeführt.  

 
 
1.1.3.3  Einmessung, Erstel lung und Aufnahme-Skizzen, Dokumentation von 

Hausanschlüssen und Versorgungsleitungen  
 
Sämtl iche neu verlegte Rohre und Kabel werden am offenen Rohrgraben 
eingemessen. Das Einmessen und Erstellen der Aufnahme -Skizzen in An-
lehnung an das DVGW-Regelwerk, insbesondere das Arbeitsblatt  GW 120, 
erfolgt durch den Auftraggeber.  
Die Bauleitung des Auftragnehmers kommuniziert daher regelmäßig und 
selbstständig mit den zuständigen Ansprechpartnern des Auftraggebers um 
einen reibungslosen Ablauf bei den Einmess - und Dokumentationsarbeiten 
zu gewährleisten.  

 
 
1.1.3.4 Einbettung und Abdeckung der Rohrleitung, der Niederspannungs - 

und Straßenbeleuchtungskabel sowie Wiederverfüllung des Kabelgra-
bens und Rohrgrabens 
 
Zur Verlegung kommen die von Bayernwerk auf der Baustelle zur Verfü-
gung gestel lten Niederspannungskabel für Straßenbeleuchtung und Strom-
versorgung zur Anwendung.  
Diese sind mit einer Sandbettung (ca. 1/3 der Sandschichtstärke) sowie 
einer Sandumhüllung (ca. 2/3 der Sandschichtstärke) einzubr ingen und ca. 
30 cm über den verlegten Kabeln mit einem Trassenwarnband opt isch zu 
kennzeichnen.  

 
Für die Wiederverfüllung des Kabelgrabens ist vorrangig der vorhan-
dene Aushub zu verwenden. Dabei sind die Regeln der ZTVA -StB zu 
beachten (z.B. Eignung des Bodens, Anforderung an die Verdichtung 
etc). Die geforderten Verdichtungsnachweise gemäß ZTVA -StB sind zu 
erbringen.  
 
Das Verfül lmater ial für die Leitungszone muss steinfrei und verdichtungs-
fähig sein.  
Ist der vorhandene Boden für die Leitungszone nicht geeignet, so ist er-
satzweise Erdmater ial anzuliefern.  
Die Verwendung von Ersatzboden ist vor Ausführung mit dem AG zu 
vereinbaren.  
 
Überschüssiges und unbrauchbares Material geht in das Eigentum des 
Auftragnehmers über. Der Auftragnehmer hat eigenverantwortlich das 
Material ordnungsgemäß (getrennt nach recyclingfähigem und un-
brauchbarem Material) zu entsorgen.  
 
Die ordnungsgemäße Verdichtung der Rohrgräben bzw. Gruben ist mit-
tels Lastplattenversuch nachzuweisen. Dem Auftraggeber ist vor der 
Abnahme der Baumaßnahme eine entsprechende Dokumentation (Prüf-
protokolle und Kennzeichnung in einem Lageplan) auszuhändigen.  
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1.1.3.5 Abrechnung 
 
Als Abrechnungsgrundlage gilt  die Leistungsbeschreibung. Die hier ange-
gebenen Maße sind Abrechnungsmaße.  
 
Als Grundlage für al le Leistungen gelten die beim Aufmaß festgestellten 
Längen der jeweil igen Rohr leitungsgräben sowie die Rohrfolgepläne, in de-
nen die abzurechnenden Posit ionen zur Ausführung gekommen sind.  
 
Nachträgl ich eingereichte Belege werden vom Auftraggeber nicht aner-
kannt. Zuschlagsposit ionen sind während der Bauausführung vom Auftrag-
nehmer der Bauleitung nachzuweisen.  
 
Nicht vereinbarte Übergrößen gehen zu Lasten des Auftragnehmers. M ehr-
aufwendungen für Überbreiten etc. aufgrund von ört l ichen Gegebenheiten,  
Anordnungen des Auftraggebers oder Straßenbaulastträgers sind vor Bau-
ausführung anzuzeigen bzw. die Vergütung zu regeln.  
 
 
Folgende Unterlagen sind zur Abrechnung einzureichen:  
 

Rechnungen ,  4-fach 
 
Aufmaße ,  4-fach 

 
Regiearbeiten sind vor Ausführung genehmigen zu lassen, die ent-
sprechenden Nachweise sind täglich zur Anerkennung vorzulegen!  

 
 

1.1.3.6 Weitere Vereinbarungen 
 
1.1.3.6.1 Erkundigungspfl icht  

 
Bestehende Erdleitungen sind vor Beginn der Arbeiten durch den AN bei 
den zuständigen Stellen zu erfragen, genau zu orten und die notwendigen 
Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.  

 
1.1.3.6.2 Aufgrabungsgenehmigung 

 
Die von den betroffenen Behörden und zuständigen Stel len geforderten 
Aufgrabungsgenehmigungen sind vom AN rechtzeit ig vor Beginn der Bau-
arbeiten einzuholen.  

 
1.1.3.6.3 Entsorgung von überschüssigem Aushubmaterial  

 
Sofern der AN beabsicht igt,  unbrauchbares oder überschüssiges Aushub-
material < BM-F3/BG-F3 nach Eckpunktepapier/Verfül l le it faden  auf Depo-
nie zu entsorgen, hat der die dabei anfal lenden Gebühren selbst zu tragen 
und diese in die Einheitspreise mit einzukalkul ieren.  
Es bleibt dem AN unbenommen, sich unter Beachtung der festgestellten 
Zuordnungswerte nach Eckpunktepapier/Verfül l le it faden eine geeignete 
zulässige Lagerstel le zu besorgen.  
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1.1.3.6.4 Grenzen, Abstandsmaße zu Versorgungsleitungen  
 
Für den Erhalt  der Grenzzeichen und Polygonsteine außerhalb der Baugru-
ben und die u.U. anfal lenden Wiederherstel lungskosten trägt der AN die 
Verantwortung.  
Der AN hat gegebenenfal ls in Abst immung mit dem AG die vorhandenen 
Grundstücksgrenzen herzustellen und zu sichern.  
Grenzen, auf welche im Ausführungsplan Abstandsmaße zu den neu zu 
verlegenden Versorgungsleitungen bezogen sind, s ind vom AN aufzude-
cken (begleitender Pflock) bzw. wieder herzustellen (mit Pf lock).  
Die einschlägigen Daten für die Grenzpunkte werden vom AG im DFK -For-
mat auf Datenträger bereitgestel lt .  

 
1.1.3.6.5 Tragfähigkeitsüberprüfung  

 
Vom AG wir der Rohrgraben nach der Wiederverfüllung mittels Sondierung 
im Beisein von Vertretern der Vertragsparteien auf Tragfähigkeit  überprüft.  
Bei negat iven Ergebnissen hat der Unternehmer unverzügl ich durch geeig-
nete Maßnahmen auf seine Kosten die Mängel zu beseit igen.  

 
1.1.3.6.6 Grundstückszufahrten 

 
Werden Grundstücks- oder Garagenzufahrten gequert,  hat der AN vorher 
die betreffenden Anwohner zu informieren und dafür zu sorgen, dass die 
Behinderungen so gering wie möglich gehalten werden.  

 
1.1.3.6.7 Abrechnung 

 
Die Schlussrechnungen sind getrennt nach Hauptleitungen und Hausan-
schlüssen Strom zu stel len.  
Dementsprechend müssen sie spätestens vier Wochen nach Baufert igstel-
lung eingerichtet sein. Die Abrechnungsunterlagen sind zur Prüfung beizu-
legen und vom AN in Skizzen so festzuhalten, dass Art,  Umfang, Abmes-
sung und Ört l ichkeit  der abgerechneten Leistung zu ersehen sind.  
 

1.1.3.6.8 Verlege- und Montagericht l in ien  
 
Die Verlege- und Montager icht l inien des Systemherstel lers sind verpf l ich-
tend anzuwenden.  
Sämtl iche Komponenten dieses LV's sind uneingeschränkt einzuhalten. Die 
minimal zulässige Verlegetemperatur für Kabel 5°C.  

 
1.1.3.6.9 Nicht im LV beschr iebene Leistungen  

 
Werden im Zuge der Baudurchführung Arbeiten erforder l ich, welche nicht 
im LV enthalten sind, so sind diese vor Ausführung schr if t l ich zu beantra-
gen und erst nach vorheriger Zust immung des AG auszuführen.  

 
1.1.3.6.10 Durchführung der Arbeiten  

 
Der AN trägt die volle Verantwortung für die Arbeitssicherheit  seines ein-
gesetzten Personals und für die Einhaltung der in Deutschland gült igen 
berufsgenossenschaft l ichen Unfallverhütungsvorschr if ten.  
Bei den Aushubarbeiten ist darauf zu achten, dass andere bestehende Ver-
sorgungsleitungen sowie Grenzsteine oder Grenzzeichen nicht beschädigt  
werden. Die Behebung der durch Grabarbeiten entstandenen Schäden und 
Forderungen Dr it ter gehen zu Lasten des AN.   
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Rohrgrabenoberf lächen sind während der Bauzeit bis zur endgült igen Wie-
derherstel lung der Fahrbahn so herzur ichten, dass der Verkehr nicht durch 
Staub oder ausgefahrenes Auffül lmater ial  beeinträcht igt wird.  
Bei Aufbruch von Asphalt -,  Pf lasterstraßen, Gehwegen, Grasnarben und 
Oberboden usw. ist  sämtliches Aufbruchmaterial getrennt vom Erdreich 
seit l ich zur Wiederverwendung zu lagern. Der Graben ist,  falls notwendig,  
auszusteifen (Saumbohlen einzudziehen).  
Ausgebauter Asphalt  geht entsprechend "ZTV und Richt l in ien für die Wie-
derverwendung von Ausbauasphalt im Straßenbau" in das Eigentum des 
AN über.  
Die Wiederherstel lung der Verkehrsf lächen und Gehwege hat nach den 
ZTV und Richtl in ien für die Aufgrabungen in Verkehrsf lächen (ZTV A -StB) 
zu erfolgen.  

 
1.1.3.6.11 Baustel len- und Verkehrssicherung gemäß RSA, ZTV-SA 

 
Die Verantwortung für die Baustelle geht mit Beginn der Arbeiten auf den 
AN über. Er hat al le notwendigen Maßnahmen zur Sicherung der Baustelle 
und des Arbeitspersonals im Rahmen des Auftrages durchzuführen.  
Die technischen Anordnungen des Sicherheitskoordinators sind von al len 
mit der Durchführung der Bau-, Montage- und Inbetr iebsetzungsarbeiten 
beauftragten Personen und Unternehmen verbindlich einzuhalten.  
Beschi lderung und Absperrung der Baustel len sowie der Umleitungsstre-
cken nach den Best immungen der StVO.  
Gebühren und Verfahrenskosten für Straßensperrungen und die Benutzung 
von öffent l ichen Verkehrsf lächen sind in die Posit ionen des LV mit einzu-
rechnen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht. Der Nachweis über eine 
zweitägige Schulung der RSA ist vom AN vo rzulegen. 

 
1.1.3.6.12 Weitere Abrechnungsregelungen  

 
- Die Aushubt iefe wird von der Oberf läche des auszuhebenden Kabelgra-

bens (Erdplanum; Asphaltoberf läche; Grünfläche etc.) bis zur dessen 
Sohle gerechnet. Bei der Ermitt lung der Aushubmengen werden diejeni-
gen Aushubkubaturen mindernd berücksichtigt,  die in and eren Ansätzen 
bereits erfasst sind und entsprechend vergütet werden. Bei eigens ver-
einbartem Oberbodenabtrag werden, wenn im LV nichts anderes ange-
geben ist,  von der ursprüngl ichen Rohrgrabent iefe 20 cm abgezogen.  

 
-  Bei auftretenden Hindernissen im Rohrgraben wird der Aushub im Hand-

schacht nur soweit vergütet,  wie er tatsächl ich vor Ort ausgeführt wird.  
Der Umfang der Handschachtungsarbeiten ist dem AG vorher anzuzei-
gen und mit der ört l ichen Bauüberwachung gemeinsam festzustel len.  

 Wenn nichts anderes vereinbart ist,  sind damit auch Erschwernisse und 
zusätzliche Leistungen für die Sicherung und den Schutz des Hindernis-
ses abgegolten.  

 
-  Bodenaustausch im Leitungsgraben wird abgerechnet nach dem Verfah-

ren des Rohrgrabenaushubes.  
 Der durch Einbauten (Leitungen, Sand- und Betonbettung, Trag- und 

Deckschichten etc.) verdrängte Boden wird dabei in Abzug gebracht.  
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1.1.4  Landschaftsbau  
 

Die Zusätzl ichen Vertragsbedingungen und Richt l inien für Landschaftsbau-
arbeiten im Straßenbau (ZTV La-StB 05) sind zu beachten.  
Erforder lich werdende Rodungsarbeiten dürfen nur in Absprache mit dem 
Auftraggeber nach Rücksprache mit der UNB des Landkreises Tirschen-
reuth durchgeführt werden.  
 
Der bestehende Baum- und Heckenbestand neben dem direkten Baufeld  
sol l,  soweit nicht ausdrücklich dessen Entfernung angeordnet wird, bei den 
Bauarbeiten geschützt werden. Hierbei wird auf die Vorschr if ten der DIN 
18920 und der RAS-LP 4 hingewiesen.  
 
Eventuel l im Zuge der BM notwendig werdende Aufgrabungsarbeiten im 
Bereich des Wurzelwerkes bestehender und zu erhaltender Bäume sind von 
Hand durchzuführen. Die zu entfernenden Wurzeln sind vorher abzuschnei-
den und zu versiegeln.  
 
Im unmittelbaren Umgriff  (Kronentraufbereich) von Gehölzen - soweit s ie 
zu erhalten sind - darf der Oberboden nicht entfernt,  verdichtet oder be-
fahren werden.  
 
Der anstehende Oberboden ist nur im unbedingt erforderl ichen Umfang ab-
zutragen, zu laden, zu fördern und in Mieten aufzusetzen und zwischenzu-
lagern. Hierfür stehen nur sehr begrenzt seit l ich des Baubereiches Flächen 
zur Verfügung.  

 
 

1.1.5  Auftraggeberaufgaben nach Baustellenverordnung  
 
Entsprechend den MS II  09-43345-002/04 sind für Leistungen der Baustel -
lenverordnung separate Rechnungen zu stel len (sofern beauftragt).  
Dies betr iff t  die Posit ionen der Standardleistungsnummern 101/ XXX.  
 
 

Vorankündigung  
 
Der AN erstel lt  die Vorankündigung gemäß Baustel lenverordnung nach 
Formblatt des AG (erforderl ich bei einem Auftragnehmer eines Auftragge-
bers und mehr als 500 Personentage).  

 
 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erstellen und anpassen  
 
Der AN stel lt  i .d.R. einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan nach  
§ 2 Abs. 3 Baustel lV.  
Beauftragte Nachunternehmerleistungen sowie Arbeiten an Versorgungs-
einr ichtungen sind zu berücksichtigen. Entsprechend des Bauzeitenplanes 
sol len jeweils getrennt nach Haupttät igkeit  mögl iche Gefährdungen mit Lö-
sungsansatz,  Ausführungsvorschr if t  und Verant wort l ichkeit  dargestellt  wer-
den (erforderl ich bei einem Auftragnehmer mehrerer Auftraggeber und 
mehr als 500 Personentage).  
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Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan koordinieren  
 
Der AN erstellt  die Unterlage nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 der Baustel lV und passt  
diese gegebenenfalls an (erforderl ich bei einem Auftragnehmer mehrerer 
Auftraggeber und mehr als 500 Personentage).  

 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator stellen  
 
Der AN stel lt  i .d.R. den Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator  ge-
mäß LV, es sei denn, der Auftraggeber beauftragt  im Vorfeld einen Drit ten, 
diese Aufgaben in dessen Verantwortung zu koordinieren (erforderl ich bei 
einem Auftragnehmer mehrerer Auftraggeber und mehr als 500 Personen-
tage).  
 
Anmerkung:  
Der Einsatz von Nachunternehmern bedeutet das Vorhandensein von meh-
reren Arbeitgebern (Anlage 4 - Aktiv itäten nach der Baustel lenverordnung).  

 
 

1.2  Ausgeführte Vorarbeiten  
 

1.2.1  Beweissicherung  
 
Erforder liche Beweissicherung an bestehenden  direkt an das Baufeld an-
grenzenden Anlagen, Gebäuden, Einfr iedungen etc.  ist grundsätzl ich Sa-
che des Auftragnehmers. Der AG geht davon aus, dass alle in VOB/B § 3 
Ziffer (4) bezeichneten Anlagen sich in einwandfreiem Zustand befinden, 
sofern vom AN vor Beginn der Bauarbeiten keine gemeinsame Zustandser-
fassungen beantragt  werden.  
Auf Veranlassung des Auftragnehmers  kann für diesen Fal l  vor Beginn der 
Maßnahme eine gemeinsame Begehung mit dem Auftraggeber auch al ler  
vom BV betroffener  Straßen und Wege (Umleitungsstrecken während der 
Bauarbeiten, Baustel lenzufahrten etc.) gegebenenfal ls mit entsprechender 
Dokumentation statt f inden.  
Erweist s ich in diesem Zusammenhang eine detai l l ierte Beweissicherung 
als erforderl ich, so wird vom Auftraggeber  ein unabhängiger Gutachter be-
stel lt .  
 

 

1.2.2  Vermessung  
 
Al le Absteckungen und Vermessungsleistungen erfolgen durch den AN. Für 
die Abgeltung ist eine entsprechende Leistungsposit ion vorgesehen.  
Dem Auftraggeber sind als Nachweis entsprechende Absteckungsproto-
kol le und Berechnungen in Landeskoordinaten einschließlich Abweichung 
zu den Sollwerten zu übergeben.  
 
Die Übergabe eines Polygonpunktverzeichnisses mit Angabe der Standorte 
vor Ort und eines Höhenfestpunktes in Baustel lennähe erfolgt durch den 
Auftraggeber im Rahmen einer gemeinsamen Baustelleneinweisung. Die 
Höhenlage ist vom AN vor Beginn der Einmessung zu überprüfen.  
Das vorhandene Festpunktnetz ist durch den AN für die gesamte Dauer der 
Baumaßnahme zu sichern und erforder l ichenfalls zu verdichten. Die Doku-
mentation der dabei neu erstel lten Festpunkte ist dem AG vor Beginn der 
Rückbauarbeiten zu übergeben. Die hierfür notwendigen Leistungen wer-
den nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.  
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1.2.3  Kampfmittelbeseitigung  
 
Kampfmittel im direkten Baubereich sind dem Auftraggeber nicht bekannt.  

 
 
1.2.4  Holzeinschlag  

 
-  entfäl lt  –   
 

 

1.2.5  Abbrucharbeiten  
- entfäl lt  -  
 
 

1.2.6  Behelfsbrücken  
- entfäl lt  -  

 
 

1.3  Ausgeführte Leistungen  
 
- entfäl lt  -  

 
 

1.4  Gleichzeitig laufende Bauarbeiten  
 

Die ausgeschr iebenen Arbeiten sind Vertragsleistungen und damit vom AN 
in der vorgegebenen Bauzeit zu erbringen. Die Disposit ion und Koordina-
t ion hierzu obliegt dem AN. Wesentl iche Zwischentermine wie z.B. die Fer-
t igstel lung von Tei lmaßnahmen, Leitungsverlegungen und die gesamte Ver-
kehrsführung im Zuge der Anpassung nachgeordneter Straßen und Wege 
sind bei der Baudurchführung vom AN zu beachten und eigenverantwort l ich 
durchzuführen.  
Darüber hinaus zu den vertragl ichen Baumaßnahmen dieser Leistungsab-
schnitte werden zeitgleich nachstehende Arbeiten im Bereich des unmittel-
baren Baufeldes durchgeführt.  
 

1.4.1  Stromversorgung / Straßenbeleuchtung  
 
Die Versorgung mit Strom und Straßenbeleuchtung erfolgt gemeinsam mit 
den gegenständl ichen Baumaßnahmen. Die erforder lichen Erdarbeiten für  
die Straßenbeleuchtung und Stromversorgung sind zum Großtei l im LV ent-
halten. Die Kabelmontagen werden durch Drit t f i rmen ausgeführt,  sofern 
nichts anderes beschrieben ist.  
 

1.4.2  Breitbanderschließung  
 
Derzeit  wird das Gebiet durch die Telekom mit Kupfertechnik versorgt. So-
fern diese Kabel zu hoch l iegen, werden sie den neuen Verhältnissen an-
gepasst. Kostenträger ist dafür gemäß TKG die Telekom.  
Zusätzl ich beabsicht igt die Stadt Waldershof  die Mitver legung von Leer-
rohren zur späteren Versorgung der Wohngebäude in FTTB -Technik. Die 
entsprechenden Leistungen sind im Abschnitt  1.1.3 der BB sowie LV-Ab-
schnit t  10 -Breitbandversorgung enthalten.  
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1.4.3  Umlegungs- und Sicherungsarbeiten an bestehenden Ver - und 
Entsorgungseinrichtungen  
 
Im Baubereich sind nach derzeit igem Kenntnisstand folgende Leitungen 
von Versorgungsunternehmen bekannt:  
 
- Fernmeldeanlage  Deutsche Telekom Technik GmbH  

- Stromversorgung  Bayernwerk AG  

- Straßenbeleuchtung  Bayernwerk AG  

- Gasleitung  ESM GmbH  

- Entwässerungskanal leitung  Stadt Waldershof  

- Wasserversorgungsleitung  Stadt Waldershof  

 

Versorgungsunternehmer können im Zuge der Baumaßnahme über die An-
gaben in Abs.1.4 hinaus Änderungen oder Ergänzungen an ihrem Le itungs-
netz vornehmen bzw. es müssen die derzeit  im Baufeld bef indl ichen Ver - 
und Entsorgungsleitungen oder -einrichtungen technisch gesichert,  tei l-
weise um- oder t iefergelegt bzw. umgesetzt  werden.  
 
Die Vornahme der technischen Neuver legung und/oder ggf. Anpassung und 
Montage dieser Infrastruktureinr ichtungen außerhalb der zu beauftragen-
den Tiefbauarbeiten erfolgt entweder durch den jeweil igen Versorgungsträ-
ger direkt an den AN oder an eine noch zu beauftragende Fach - oder Dr it t-
f irma.  

 
 

Behinderungen aus gleichzeit ig laufenden Bauarbeiten  
 
Sämtl iche auf Grund dieser v.g. gleichzeit ig laufenden Arbeiten result ie-
renden Behinderungen und Erschwernisse werden nicht  gesondert vergü-
tet,  sondern sind im Angebot bereits zu berücksicht igen und entsprechend 
in die Einheitspreise mit einzubeziehen.  
Die räumliche und terminl iche Koordination der diesbezügl ich anfallenden 
Erdarbeiten einschl ießl ich der erforder l ichen Montagearbeiten durch Dr it t -  
und/oder Fachfirmen ist ebenfal ls Sache des AN. Etwaige Aufwendungen 
hieraus sind in die Baustelleneinr ichtu ng und Betr ieb einzurechnen.  
 
Darüber hinausgehende, gesonderte Vergütungsansprüche  oder Nachfor-
derungen sind - auch für Verzögerungen im Bauablauf auf Grund unzu-
reichender Koordinierung der Einzelgewerke - ausgeschlossen und können 
seitens des AN nicht  geltend gemacht werden.  
Es ist Sache der Auftragnehmer sich untereinander mit Hi lfe von Bauzeiten-
plänen und in Absprache mit dem Auftraggeber sowie der Bauleitung, ter-
mingemäß abzustimmen um gegenseit ige Behinderungen zu vermeiden.  
Federführung und Koordinat ion obl iegt dabei dem AN.  
 
Anmerkung:  
Der Auftragnehmer hat in jedem Fal l vor Beginn seiner Arbeiten al le von 
der Maßnahme betroffenen Ver- und Entsorgungsunternehmen zu verstän-
digen, um eventuelle vertragl iche Vereinbarungen zur Sicherung oder Um-
verlegung dieser Leitungen mit diesen direkt ab zuschl ießen, fal ls der je-
weil ige Betreiber einer Beauftragung zust immt.  
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1.5  Mindestanforderungen für Nebenangebote  
 

a)  Für Nebenangebote gelten grundsätzl ich die gleichen Bedingungen und 
Anforderungen wie für das Hauptangebot bezügl ich Ausführung, Bau-
qualität,  Umwelteigenschaften und Folgekosten. Siehe hierzu Formblatt 
212 (Tei lnahmebedingungen),  Ziffer 4 (Nebenangebote).  

 
b)  Für Nebenangebote gelten speziel l die Bedingungen der in Ziffer 4 auf-

geführten Zusätzl ichen Technischen Vertragsbedingungen einschl ießl ich 
deren Änderungen und Ergänzungen.  

 
c)  Für ein Nebenangebot ist das LV des AG entsprechend zu ergänzen bzw. 

neu zu fert igen und durch eine Mengenermitt lung zu belegen.  
 Ferner ist ein dem Ausschreibungsplan entsprechender Angebotsplan 

vom AN zu l iefern.  
 
d)  Die festgelegten Bautermine gelten auch für Nebenangebote.  
 
e)  Nebenangebote mit bietereigenen Geschäftsbedingungen sind nicht zu-

gelassen.  
 
f)  Sämtl iche Kombinat ionsmöglichkeiten von Nebenangeboten sind mit  An-

gabe der Endsumme bei der Angebotsabgabe aufzuzeigen. Bei der Wer-
tung werden nur diese Kombinat ionen berücksicht igt.   
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2. Angaben zur Baustelle  
 

2.1  Lage der Baustelle  
 
Die Baustel le l iegt im zentralen Ortsbereich von Waldershof zwischen dem 
Markt im Norden und der Walbenreuther Straße im Osten.  
Waldershof ist über die Staatsstraße St 2177 "Kulmain - Marktredwitz" zu 
erreichen.  
Die Zufahrt zum eigentl ichen Baubereich erfolgt im Weiteren über die in-
nerört l ichen Gemeindestraßen "Markt" und "Walbenreuther Straße" bis zur 
Einmündung der Braustraße.  
Eine Zufahrt über die Nazgasse, ist auf Grund der vorhanden Breite nur 
eingeschränkt  möglich. (Unterlage Nr. 1 - Übersichts lageplan i.V.m. Unter-
lage Nr. 2 - Lageplan Verkehrserschl ießung) .  

 
 

2.2  Vorhandene öffentliche Verkehrswege  
 
Die Baustelle ist  ausschl ießl ich über die in Abs. 2.1 – Lage der Baustel le 
beschr iebenen Anfahrtswege mit den entsprechenden Einschränkungen zu 
erreichen.  

 
 

2.3  Zugänge, Zufahrten  
 

2.3.1  Zur Baustelle (Verkehrliche Erschließung)  
 
Die Baustel le ist grundsätzl ich über das in Abs. 2.1 - Lage der Baustelle 
und Abs. 2.2 - Vorhandene öffent l iche Verkehrswege beschr iebene öffent-
l iche Wegenetz der Stadt Waldershof  erreichbar.  
Sonst ige seit l iche Zufahrtsmöglichkeiten bestehen auf der gesamten Bau-
strecke nicht. Es bestehen keine Wendemöglichkeiten.  
 

Wichtiger Kalkulat ionshinweis  
 
Die o.g. Zufahrtsbedingungen (Linienbaustel le ohne Wendemöglichkeit ,  
keine seit l ichen Zufahrtsmöglichkeiten, ständiges Aufrechterhalten der 
Grundstückszufahrten und des angrenzenden öffent l ichen Straßennetzes) 
sind zu berücksichtigen und in die angebotenen  Einheitspreise einzurech-
nen.  
 
Sämtl iche Ein- und Ausbaumaßnahmen – insbesondere im Kanalbau -  
müssen “vor Kopf“ ausgeführt werden. Dies ist bei der EP -Bildung zu be-
rücksichtigen.  
 

Vom AN zu treffende Absprachen mit betroffenen Straßenbaulastträ-
gern und Eigentümern von Privatstraßen / Forststraßen  / Betriebs-
straßen 
 
Soweit Gemeindeverbindungs-, Ortsstraßen sowie sonst ige Wege (öFW /  
Anl iegerwege etc.) für den Material - oder Maschinentransport benutzt wer-
den sol len, hat s ich der Auftragnehmer über den Zustand und die Eignung 
der zur Benutzung vorgesehenen Straßen und Wege und über eventuel le 
Beschränkungen selbst kundig zu machen und u.U. notwendige Genehmi-
gungen bei dem jeweil igen Baulastträger einzuholen und ggf. vorherige 
Regelungen zu treffen.   
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Die Benutzung von beschränkt öffent l ichen Straßen (Art.  53, 56 BayStrWG) 
sowie von Privatwegen ist ebenfal ls mit  den betroffenen Baulastträgern / 
Eigentümern zu vereinbaren, eventuel l geforderte Auflagen und Bedingun-
gen sind zu erfragen und einzuhalten. Eventuel le veranlagte Sondernut-
zungsgebühren und Kosten der Wiederherstel lung sind in die Posit ion 
"Baustel leneinrichtung herstel len" einzurechnen.  
Dabei ist seitens des AN zu beachten, dass die in der Baulast der Gemein-
den und Privaten befindl ichen Verkehrswege i.d.R. nur bedingt für die Auf-
nahme stärkeren Baustel lenverkehres geeignet und zugelassen sind.  
 
 

Unterhalt und Wiederherstel lung genutzter Baustel lenzufahrten  
 
Die aus Anlass der Baumaßnahme befahrenen öffentl ichen Straßen und 
Wege sind - soweit sie über das al lgemeine und de n Ausbauzustand ent-
sprechende Maß hinaus beansprucht werden - für die Dauer der Benutzung 
zu unterhalten und anschl ießend wieder in einen ordnungsgemäßen Zu-
stand zu versetzen.  
Die Kosten hierfür s ind in die dafür vorgesehenen Einheitspreise bzw. in 
die Baustel leneinrichtung mit einzurechnen.  
 
Die Kosten für die Befest igung vorhandener Zufahrtswege und die Wieder-
herstel lung des ursprünglich vorgelegenen Zustandes sowie die Herstel-
lung, Unterhaltung und Beseit igung  sämtlicher für die ausgeschriebenen 
Leistungen notwendigen evt l.  erforder licher Baustraßen, Baurampen  und 
Baustel lenzufahrten ist ausschl ießl ich Sache des AN und  sind ebenfalls in 
die Einheitspreise mit einzubeziehen.  
Für eventuel l auftretende Schäden auch außerhalb der zur Verfügung ge-
stel lten Bau- und Verkehrsf lächen haftet der AN.  
 
Mit der Schlussrechnung hat der AN zu bestätigen, dass diesbezügli-
che berechtigte Ansprüche Dritter abgefunden sind und weitere For-
derungen seitens Anlieger oder Grundstückseigentümer nicht entste-
hen.  

 
 

Unterhalt und Sicherung öffentl icher Verkehrsf lächen  
 
Die ört l ichen Zufahrten sind so zu befest igen, dass eine Verschmutzung 
der Verkehrsf lächen möglichst ger ing gehalten wird. Die im Zuge der BM 
benutzten Verkehrsf lächen (Straßen, Wege, Zufahrten)  sind für die Dauer 
der Benutzung laufend verkehrssicher zu unterhalten und zu reinigen, so 
dass eine uneingeschränkte verkehrssichere Benutzung durch  die berech-
t igten Wegbenutzer  jederzeit  gesichert ist.  
Der AN ist verpf l ichtet,  Beschädigungen und Verschmutzungen im Baustel-
len- und den angrenzenden Bereichen infolge seiner Arbeiten zu vermeiden 
Wenn dies nicht möglich ist,  hat er dies auf seine Kosten zu beseit igen. 
Entstehende Kosten sind in die Einheitspreise d er Posit ion "Baustelle räu-
men" einzurechnen.  
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2.3.2 Zu den Anliegergrundstücken 
 
Die bestehenden Zugänge und Zufahrten zu den angrenzenden Anlieger-
grundstücken (sowohl die direkt als auch die indirekt erschlossenen Grund-
stücke) sowie den betroffenen land- und forstwirtschaft l ich genutzten Flur-
stücke und Waldgebiete sind über die gesamte Dauer der Bauarbeiten auf-
recht und zugänglich zu halten.  
Dies gilt  für den dort  statt f indenden Fahrverkehr nutzungsberechtigter An-
lieger auch während der Bauabschnitte in denen für den sonstigen öffent-
l ichen Verkehr "Vol lsperrung" angeordnet werden kann. Die dadurch ent-
stehenden Mehraufwendungen sind in die dafür vorgesehenen Einheits-
preise mit einzubeziehen.  

 
 

2.4  Anschlussmöglichkeiten an Ver - und Entsorgungsleitungen  
 

Anschlüsse für Wasser, Abwasser, Strom und sonstige Anlagen werden 
vom Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt .  Anschlussmöglichkeiten 
sind vom AN selbst zu beschaffen und mit dem jeweil igen Versorgungsträ-
ger ohne gesonderte Vergütung zu vereinbaren.  
Ein gesonderter Vergütungsanspruch zusätzl ich zu den dafür vorgesehe-
nen Einheitspreisen bzw. der Baustel leneinr ichtung ist gegenüber dem Auf-
traggeber nicht gegeben.  
Abwässer sind gemäß den gesetzlichen Vorschrif ten zu entsorgen.  

 
 

2.5  Lager- und Arbeitsplätze  
 
Die Beschaffung von Lager - und Arbeitsplätzen, Flächen für die Baustel-
leneinrichtung und Unterkünfte, ist grundsätzl ich Sache des Auftragneh-
mers. Dies betr iff t  ebenfalls , sofern nicht anders angegeben,  die notwen-
digen Zwischenlagerf lächen für die Haufwerksbeprobung überschüssiger 
Erdmassen. Die Aufwendungen hierfür s ind in die Einheitspreise der Posi-
t ion "Baustel le einr ichten" einzurechnen.  
 
Die Stadt Waldershof stellt  als Lagerf läche eine Tei lf läche der Fl. -Nr. 2842 
in der Kösseinestraße zur Verfügung (sh.  Unter lage Nr. 1 zum LV - Über-
sichtslageplan). Die genaue Festlegung der Größe und Lage erfolgt ge-
meinsam vor Ort.  
Oberbodenabtrag und anschließendes Wiederherr ichten der Fläche sind in 
die EP einzurechnen.  
 
Die Lage der BE und Arbeitsplätze, Flächen für die Material lager  und Un-
terkünfte, ist mit der ökologischen Bauleitung abzust immen.  Sie dürfen 
nicht innerhalb geschützter Landschaftsteile  l iegen. Die Auflagen des 
LBP sind entsprechend zu berücksicht igen.  
Sie dürfen außerdem nicht innerhalb ausgewiesener Überschwemmungs-
schutzgebiete  l iegen.  
 
Die Flächen sind vom Auftragnehmer zur Nutzung herzurichten. Die anfal-
lenden Kosten für die Herstel lung sind in die Leistungsposit ionen " Bau-
stel le einr ichten", die Unterhaltung in die Leistungsposit ionen "Baustellen-
einr ichtung vorhalten" und den Rückbau dieser Flächen in die Leistungs-
posit ionen "Baustel le räumen" einzurechnen.  
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Vor Inanspruchnahme privater Flächen sind durch den AN mit dem jeweil i-
gen Eigentümer entsprechende vertragliche Regelungen zu treffen. Land - 
und forstwirtschaft l ich genutzte Flächen, die während der Bauzeit vorüber-
gehend in Anspruch genommen werden, müssen nach Abschluss der Bau-
arbeiten so rekult iv iert werden, dass die weitere Nutzung in der ursprüng-
lichen Form wieder erfolgen kann. Die anfal lenden Kosten sind in die Leis-
tungsposit ion "Baustel le  räumen" einzurechnen.  
 
Das Herstellen, Unterhalten und Rückbau von Arbeitsplanen für z.B. Hebe-
geräte etc. wird nicht gesondert vergütet  und ist in die jeweil igen Posit io-
nen "Baustelle herstel len" einzurechnen.  
Die Aufstellung einer  f irmeneigenen Bautafel darf nur nach Genehmigung 
durch den Bauleiter des Auftraggebers erfolgen. Der Auftraggeber legt den 
Standort und die Größe der Tafel fest.  Spätestens 4 Wochen nach Fert ig-
stel lung hat der Auftragnehmer die Bautafel unaufgefordert rest los zu ent-
fernen, ansonsten wird die Bautafel durch den Auftraggeber auf Kosten des 
Auftragnehmers beseit igt.  
 
 

2.6  Gewässer / Oberflächenwasser  
 

2.6.1  Fließgewässer, Vorfluter  
 
Im unmittelbaren Baubereich befindet sich kein definierter Vorf luter. In 
etwa 100 m Luft l in ienentfernung ver läuft südlich des Baugebietes die Kös-
sein.  
Innerhalb des ausgewiesenen Hochwasserabflussbereiches ist die Maß-
nahme so abzuwickeln, dass Abflussbehinderungen, Gewässerverschmut-
zungen und sonstige Einwirkungen auf das Gewässer sowie Eingriffe in 
das bestehende Gerinne auf das für die Bauausführung un umgänglich not-
wendige Maß beschränkt werden.  
 
Bei der Baudurchführung sind die geltenden Vorschr if ten des WHG und des 
BayWG zum Schutz des ober irdischen Gewässers zuver lässig einzuhalten.  

 
Der Baubetr ieb ist so durchzuführen, dass Abschwemmungen von Boden 
und Verunreinigungen der Gewässer und des Grundwassers sowie der be-
stehenden straßenwasserableitenden Einrichtungen verhindert werden. 
Durch unsachgemäßes Handeln verursachte Schäden gehen zu Lasten des 
AN.  

 
Der AN hat außerdem dafür zu sorgen, dass sich die anfal lenden Bauar-
beiten nicht nachtei l ig auf die Beschaffenheit der v.g.  Gewässer und deren 
Abflussverhältnisse sowie anderer Wasserableitungseinrichtungen auswir-
ken. Durch unsachgemäßes Handeln verursachte Schäden gehen zu Las-
ten des AN.  
 
 

2.6.2  Ableitung des Oberflächenwassers von den Bau- und Verkehrs-
flächen  

 
Während der gesamten Bauzeit sind insbesondere bei der Herstel lung von 
Leitungs- sowie Entwässerungsgräben geeignete Maßnahmen zu ergreifen,  
die ein geordnetes Abfl ießen des Oberf lächen -, Sicker- sowie Schichten- 
und Grundwasser gewährleisten.  
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-  Der AN hat das anfal lende Oberf lächenwasser bis zur Fert igstellung und 
Inbetr iebnahme der Entwässerungsanlagen (straßenbegleitende Mul-
den, Gräben, Schächte, Leitungen etc.) schadlos von al len Bau - und 
Verkehrsf lächen abzuleiten.  
Bodenabtrag durch Erosion in die vorhandenen Vorf lutgräben oder Ent-
wässerungsleitungen ist dabei durch geeignete Maßnahmen zu verhin-
dern.  

 
Für eventuel l entstehende Schäden auf Grund nicht ausreichender Si-
cherung gegen auftretendes Oberf lächenwasser haftet der AN. Dies gilt  
auch für Haftungsansprüche Drit ter.  

 
-  Das Einbringen oder Einleiten von Stoffen in Gewässer bedürfen einer 

vorher igen Erlaubnis oder Bewil l igung durch das Landratsamt Tirschen-
reuth und ist vom AN unentgelt l ich zu erwirken.  

 
-  Das Sichern der Arbeiten gegen Tagwasser ist Sache des AN ohne ge-

sonderten Vergütungsanspruch.  
 
-  Der Auftragnehmer trägt das Risiko bei eventuel len Schäden auch auf 

Grund lang anhaltender Regenfäl le, Schneeschmelzen, Hochwasser etc.  
Dies betr iff t  auch Schäden, die dadurch Drit ten entstehen.  

 
-  Eventuel l zusätzl ich erforderl icher Bodenaustausch, der auf unsachge-

mäße Erdplaniearbeiten i.V.m. einer fehlenden oder einer fehlerhaft aus-
geführten Oberf lächenentwässerungseinrichtung zurückzuführen ist,  
geht stets und vollständig zu Lasten des AN.  

 
 

In Anspruch genommene Flächen  
 

Um Verunreinigungen vorübergehend in Anspruch genommener Flächen zu 
vermeiden, s ind erforderl ichenfal ls während der Bauzeit behelfsmäßige 
Absetzbecken bzw. Sandfänge anzulegen um abgeschwemmtes Material  
zurückzuhalten.  
Die dazu erforder lichen Aufwendungen hat der AN in den entsprechenden 
Leistungsposit ionen einzukalkul ieren. Die eventuel l erforder l ichen Siche-
rungsmaßnahmen sind in jedem Fal l vorab mit dem Auftraggeber festzule-
gen.  
 
 

2.6.3  Unterbrochene Dränagen und Gräben  
 

Unterbrochene Dränagen und Gräben sind im Einvernehmen mit dem be-
troffenen Eigentümer sowie dem Auftraggeber wieder fachgerecht anzu-
schl ießen bzw. zu ergänzen.  
 
 

2.6.4  Herstellen von Leitungsgräben  
 

Während der gesamten Bauzeit sind insbesondere bei der Herstel lung von 
Leitungs- und Entwässerungsgräben geeignete Maßnahmen zu ergreifen,  
die ein geordnetes Abfl ießen des Oberf lächen -, Sicker- sowie Sichten- und 
Grundwassers gewährleistet.  
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2.6.5  Baubetrieb  
 

Der Baubetr ieb ist so durchzuführen, dass Abschwemmungen von Boden 
und Verunreinigungen der Gewässer und des Grundwassers sowie der be-
stehenden wasserableitenden Einrichtungen verhindert werden. Durch un-
sachgemäßes Handeln verursachte Schäden gehen zu Last en des AN.  

 
 
2.6.6  Unfälle im Zusammenhang mit wasserverunreinigenden Stoffen  

 
Unfälle, die schädl iche Auswirkungen auf das Grundwasser haben können 
(Auslaufen von Öl, Betr iebsmittel etc.) sind sofort  dem Auftraggeber, dem 
Landratsamt Tirschenreuth sowie dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt 
Weiden zu melden.  
 
 

2.6.7  Wasserstände  
 
- entfäl lt  -  

 
 

2.6.8  Höchster Bauwasserstand  
 
- entfäl lt  -  
 
 

2.6.9  Gewässerumleitung  
 

Gewässerumleitungen - auch nur vorübergehend zum Zweck der Wasser-
haltung während der Bauzeit -  sind untersagt.  Der natürl iche Gewässerlauf  
darf nicht beeinträchtigt werden.  

 
 

2.7  Baugrundverhältnisse  
 

2.7.1  Bodenaufschlüsse, Baugrundgutachten  
 
Im Zuge der Entwurfsbearbeitung wurden im geplanten Trassenverlauf eine 
Baugrunduntersuchung sowie eine Bepro bung zur Analyse auf die Parame-
ter der Ersatzbaustoffverordnung durchgeführt .  Die ausführ l iche Dokumen-
tat ion kann der Anlage zum LV - Bodengutachten entnommen werden.  
Die Auswertung der dabei gewonnenen Proben und Untersuchungsunterla-
gen zeigen folgende Ergebnisse:  
 

2.7.1.1  Geologie und Hydrogeologie  
 
Gemäß der geologischen Karte sind im Bereich der Maßnahme die Verwit-
terungsprodukte und Festgesteine des jüngeren unteren Muschelkalkes 
aus dem System des Trias zu erwarten. Es handelt s ich um Dolomitsand-
steine von gelbbrauner Farbe sowie Ton - und Mergelgesteine die vorwie-
gend eine graue bis grüngraue oder gelbbraune Farbe aufweisen. Bis zur 
Oberf läche sind diese unterschiedl ich stark verwittert.  
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2.7.1.2  Bodenarten und Schichtenaufbau im Baugrund  
 
Unter den etwa 6 bis 10 cm dicken Asphaltschichten folgt der etwa 20 bis 
60 cm dicke Anschüttungshor izont. Diese bestehen aus unsort ierten Auf-
fül lungen aus Tonen, Schluffen, Sanden und Kiesen, welche zur Leitungs-
grabenverfüllung durch hydraulische Bindemittel stabil isert werden sol lten .  
Darunter folgt der Deckhor izont, bestehend aus sandigen Schluffen und 
sandigen, kiesigen Tonen unterschiedl icher Konsistenz.  
 
Auf Grund der wechselnden Feinkorn - und Wassergehalte erfordern diese 
Bodenaustauschmaßnahmen. Eine  f lächige Bodenverbesserung mit hyd-
raul ischen Bindemitteln kommt auf Grund der Vielzahl an Einbauten und 
der etwaigen Staubbeläst igung im Wohngebiet nicht zur Anwendung.  
Der Anschüttungshor izont und die Deckschichten sind im Homogenbereich 
B1 und O1 zusammengefasst.  
Mit steigender Tiefe gehen die Böden in Festgestein über. Diese Bodenar-
ten werden dem Homogenbereich X1 zugeordnet.  
Weitere detail l ierte Angaben sind dem Baugrundgutachten in der Anlage 
zum LV zu entnehmen.  
 
Während der Bauarbeiten sind auf Grund der vorl iegenden hohen Feinkorn-
gehalte sowohl die Erdplanien, als auch die zwischengelagerten Aushub-
böden vor direkter und indirekter Vernässung, nöt igenfalls durch Abdeck-
planen zu schützen. Leitungs- und Kanalgräben müssen während der 
Dauer der Bauarbeiten wasserfrei gehalten werden.  
 
 

2.7.1.3  Grundwasserverhältnisse  
 
Grundwasser wurde bei den Aufschlussarbeiten bis zur Endtiefe bei 3,5 m 
an keiner Stel le angetroffen.  
Es ist jedoch in jedem Fal l mit Grund- und Schichtenwasser zu rechnen.  
 
 

2.7.1.4  Frostempfindlichkeit ,  Wasserverhältnisse bei Baudurchführung  
 
Auf Höhe des Erdplanums sowie in den Leitungsgrabensohlen der Wasser - 
und der Kanal leitungen sind die gewachsenen Böden der Bodengruppen 
GU, GU* und TM zu erwarten. Die Frostempfindl ichkeit  entspricht der 
Klasse F3 (sehr frostempfindl ich).  
Die hohen Feinkorngehalte der Böden führen z u einer sehr hohen Vernäs-
sungsempfindl ichkeit  mit damit einhergehender Herabsetzung der Tragfä-
higkeitseigenschaften.  
Während der Bauarbeiten sind deshalb sowohl die Erdplanien, als auch die 
zwischengelagerten Aushubböden vor direkter und indirekter Vernässung, 
nötigenfal ls durch Abdeckplanen zu schützen. Leitungs - und Kanalgräben 
müssen während der Dauer der Bauarbeiten wasserfrei gehalten werden.  
 
 

2.7.1.5  Bautechnische Maßnahmen zur Verbesserung der Tragfähigkeit  
 
Die Böden sind bereits während der Aushubarbeiten sorgfält ig hinsicht l ich 
Feinkorngehalt und Tragfähigkeit  zu sort ieren und in getrennten Haufwer-
ken innerhalb der Baustel le zwischenzulagern. Abzufahrende Überschuss-
massen sind dabei zunächst den feinkornrei chen und nicht bzw. wenig trag-
fähigen Haufwerken zu entnehmen.  
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Erdplanien, Haufwerke, Leitungsgräben und Fahrwege müssen stets und 
fort laufend frei von Oberf lächen-, Stau- und Schichtenwasser gehalten und 
ggf. abgeplant werden.  
Erd- und Gründungsarbeiten dürfen ausschl ießl ich bei frostfreier Witterung 
erfolgen. Durch Regen und Baubetr ieb aufgeweichter Boden darf nicht 
überschüttet bzw. überbaut werden. Er muss entfernt und durch Lockerge-
steinsmaterial ersetzt werden.  

 
Die Auftragnehmer müssen durch fachgerechtes, sorgfält iges Arbeiten ein 
gleichmäßiges Tragverhalten und in Leitungsgräben und Erdplanum D p r.  ≥ 
95 % bzw. EV 2  ≥ 45 MN/m² sicherstel len.   
Aufgelockerte Bereiche sind nachzuverdichten oder durch geeignetes Ma-
terial zu ersetzen. Erdplanien und Aushubniveaus dürfen nur kurze Zeit  
offen gehalten werden, um tragfähigkeitsmindernde äußere Einf lüsse so-
weit als möglich zu minimieren.  
Leitungsgrabenaushub muss mit Verbau erfolgen.  
Der Einbau der wieder verwendeten Böden muss in Lagen von 30 cm (Lei-
tungszone) bis max. 40 cm (Verfüllzone) mit geeignetem Gerät erfolgen. 
Die Verdichtung der Schütt lagen muss gegen den anstehenden Boden und 
nicht gegen den Verbau erfolgen.  
Im Bereich der unmit telbaren Leitungszone bis 30 cm über dem Rohrschei-
tel ist geeignetes, nichtbindiges Lockergesteinsmater ial Sand, Kiessand, 
ggf. aus Liefermater ial in Lagen ≤ 30 cm einzubauen und zu verdichten. In 
der Leitungszone ist  ein Verdichtungsgr ad Dp r  ≥ 97 % und eine Tragfähig-
keit  von EV 2  ≥ 60 MN/m² nachzuweisen.  

 
 

2.7.1.6  Oberboden  
 
Der für die Wiederandeckung im Baufeld benöt igte Oberboden wird wäh-
rend der Baudurchführung seit l ich gelagert.  Der überschüssige Oberboden 
sol l möglichst im unmittelbaren Umfeld wieder eingebaut werden.  

 
 

2.7.2  Schadstoffbelastungen  
 
 

2.7.2.1  Boden- und Substanzverunreinigungen  
 
Zur or ient ierenden Bewertung des anfal lenden Erdaushubmaterials wurde 
zur Wiederverwertbarkeit  bzw. zur Angabe notwendiger Entsorgungswege 
eine Bodenprobe gemäß Ersatzbaustoffverordnung  mit Ergänzungspara-
meter gemäß der Deponieverordnung DepV  auf dessen Schadstoffbelas-
tung hin untersucht.  
 
Die Einstufung der Probe nach Eckpunktepapier /  Verfül l -Leitaden l iegt -  
vorbehalt l ich einer repräsentat iven Beprobung im Haufwerk - im Bereich 
von BM-0*/BG-0* bis BM-F3/BG-F3 .  Der maßgebl ichen Parameter sind 
Chrom, Nickel und Zink im Feststoff .  
Damit ist ein Wiedereinbau des Bodenmaterials unter best immten Voraus-
setzungen (außerhalb von Wasserschutzgebieten, bei ausreichender 
Grundwasser-Überdeckung) möglich. Nach DepV (Entsorgung) wurde der 
Zuordnungswert DK0 festgestel lt .  Damit  sind im Fal le ei ner notwendigen 
Verbringung auf Deponie die Zulassungsklasse DK0 oder höher  zulässig.  
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Weitere Vorgehensweise  
 
Seitens des Gutachters wird empfohlen, bei den Erdarbeiten des Aushub-
materials in Haufwerken < 500 m³ aufzusetzen, zu beproben und auf die 
Parameter nach der Probenahmericht l in ie PN 98 hin ergänzend zu analy-
sieren.  
Die detai l l ierten Angaben zu den Ergebnissen der bodenmechanischen und 
chemischen Untersuchungen des Untergrundes kann der Anlage zum LV - 
Bodengutachten entnommen werden.  

 
 

2.7.2.2  Straßenbefestigungen  
 
Die Gesteinsart Diabas und Basalt sind gemäß Anlage 1 der TRGS 517 
(Ausgabe Januar 2007, Technische Regeln für Gefahrstoffe -  "Tätigkeiten 
mit potentiel l asbesthalt igen mineral ischen Rohstoffen und daraus herge-
stel lten Erzeugnissen") als potentiel l asbesthalt ig eingestuft .  
Das Vorhandensein dieser Gesteinsarten im Straßenoberbau kann nicht 
ausgeschlossen werden. Beim Fräsen der Straßenbefestigung muss daher, 
im unmittelbaren Nahbereich der Fräse mit part ikelförmigen Gefahrenstof-
fen (z.B. Asbestfaser) gerechnet werden.  
 
Gemäß Abschnitt  "4.  Allgemeine Schutzmaßnahmen" der RTGS 517 sind 
die erforder lichen Maßnahmen zur Minimierung der Gefährdung nach § 9 
der Gefahrstoffverordnung durchzuführen. Es ist  Atemschutz nach Punkt 
4.13 (2) zu tragen. Bezeichnete Schutzmaßnahmen sin d in die entspre-
chenden Leistungsposit ionen einzurechnen.  
 
Anfallendes bituminöses Fräsgut und Ausbauasphalt geht in das Eigentum 
des AN über und sind bei der Herstel lung von Heißmischgut wieder zu ver-
wenden.  

 
 

2.8  Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen  
 

2.8.1  Materialentnahmestellen  
 
Der bauausführenden Firma können seitens des Auftraggebers keine Sei-
tenentnahmestel len zur Verfügung gestel lt  werden.  
Der AN hat bei Bedarf dem AG erforderl iche Genehmigungen der zuständi-
gen Behörden für einen entsprechenden Materialabbau beizubringen.  
Der Abbau und die Entnahme von Mater ial und Erdstoffen hat dabei den 
geltenden Vorschrif ten und Gestattungen zu entsprechen.  
Vom AN betr iebene Materialentnahmestellen sind nach Abschluss der Ar-
beiten vom AN nach den Anweisungen des AG wieder herzurichten. Kommt 
der AN dieser Verpfl ichtung nicht nach, so werden die Mater ialentnahme-
stel len vom AG auf Kosten des AN ordnungsgemäß wieder hergestellt .  
 
 

2.8.2  Bereitstellungsflächen zur Haufwerksbeprobung nach PN 98  
 
Die im Zuge der Baumaßnahme anfal lenden überschüssigen Aushubmas-
sen sind vor Ort zu lösen, fördern und auf einer vom AN zu beschaffenden 
und zu unterhaltenden Bereitstellungsf läche innerhalb des Baugebietes  in 
Mieten von max.  500 m3 aufzusetzen und zwischenzulagern.   
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Die Flächen müssen eben und tragfähig sowie ohne Oberf lächenwasserzu-
tr it t  von außen hergerichtet werden. Die Mieten sind windsoggeschützt mit 
Planen abzudecken.  

 
Nach vom AG durchgeführter Deklarat ionsanalyse  nach Ersatzbaustoffver-
ordnung (ca. 2 Wochen ab Probenahme) sind die Bodenmassen entspre-
chend ihrer Belastung einer möglichst hochwert igen Verwertung zuzufüh-
ren.  
 
Die entsprechenden Massentransporte und das Beschaffen, Unterhalten, 
Vorhalten und die anschl ießende Wiederherstel lung der erforderl ichen Be-
reitstellungsfläche sind in die zutreffenden OZ einzurechnen.  
Die Stadt Waldershof  stel lt  als Bereitstel lungsfläche eine Teilf läche der Fl. -
Nr. 2842 in der Kösseinestraße zur Verfügung (sh. Unterlage Nr. 1 zum LV 
- Übersichtslageplan). Die genaue Fest legung der Größe und Lage erfolgt  
gemeinsam vor Ort.  
Oberbodenabtrag und anschließendes Wiederherr ichten der Fläche sind in 
die EP einzurechnen.  
 
 

2.8.3  Ablagerungsstellen für schadstofffreies (überschüssiges bzw. 
unbrauchbares) Aushubmaterial  
 
Der bauausführenden Firma können seitens des Auftraggebers keine Abla-
gerungsstellen für unbrauchbares d.h.  nicht einbaufähiges bzw. für   
überschüssiges Bodenmaterial gestellt  werden.  
Es ist Aufgabe des Auftragnehmers, s ich hierfür geeignete Ablagerungs-
stel len zu beschaffen oder ihre Benutzung zu vereinbaren und dem Auf-
traggeber anzugeben.  
Etwaige Ablagerungs- und Deponiekosten bis einschl ießl ich dem Zuord-
nungswert BM-F3/BG-F3 sind im Einheitspreis mit zu berücksicht igen und 
werden nicht gesondert vergütet.  
Dabei ist zu beachten, dass Seitenentnahmen und Ablagerungsstel len, die 
bestimmte Abmessungen überschreiten, gem. Bay. Bauordnung genehmi-
gungspfl icht ig sind. Die entsprechende Genehmigung ist bei der zuständi-
gen Kreisverwaltungsbehörde einzuholen und dem AG vorzulegen.  

 
 

2.8.4  Deponien für schadstoffbelastetes Material  
 
Der Aushub schadstoffbelasteter Materialien (Pech, Teer, Z2 -Material etc.)  
darf ausschl ießl ich auf eine dafür zugelassene Deponie verbracht werden.  
Der AN führt den Nachweis über die rechtmäßige Entsorgung der schad-
stoffbelasteten Material ien (Entsorgungsnachweis gemäß dem Begleit-
scheinverfahren). Der Auftraggeber und der Entsorger bzw. Deponiebetrei-
ber müssen den "Frachtbrief" dabei mit einer Bestät i gung versehen.  
Mengen dürfen nur dann geändert oder korr igiert werden, wenn an der De-
poniestel le exakt gemessen oder gewogen wird. Etwaige Unstimmigkeiten 
sind sofort abzuklären. Die Frachtbr iefe werden Abrechnungsgrundlage.  
Die dabei anfallenden Deponiegebühren trägt der AG .  
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2.9 Schutzbereiche, Schutzobjekte und Beweissicherung  
 

2.9.1  Natur- und Landschaftsschutz  
 
Der Auftragnehmer ist verpf l ichtet,  erforderl iche und geeignete Maßnah-
men zu ergreifen, um im Zuge der Baumaßnahme eventuel le auftretende 
stärkere Verunreinigungen so gering wie möglich zu halten sowie größere 
Staubentwicklung innerhalb des gesamten Einwir kungsbereiches der Bau-
maßnahme bzw. an den Zubr ingerstraßen gelegenen Anwesen zu vermei-
den.  

 
Eingri ffe in den Naturbestand sind auf ein Minimum zu beschränken. Arbei-
ten außerhalb des direkten Baufeldes (z.B. Leitungs- und Wegebau) sind 
so umweltschonend wie möglich auszuführen.  Baustelleneinrichtungsflä-
chen sind in den geschützten Bereichen (Biotopflächen, Überschwem-
mungsgebiete) nicht erlaubt.  

 
 

2.9.2  Bäume, Flurgehölze und Kleinstrukturen  
 
Bäume, Flurgehölze und ökologisch wertvol le Kleinstrukturen sind zu 
schützen und soweit wie nur möglich zu erhalten. Der Auftraggeber legt vor 
Beginn der Baumaßnahme den unbedingt erhaltenswerten Bestand im un-
mittelbaren Ausbaubereich fest und ordnet bei Bedarf geeignete Schutz-
maßnahmen (z.B. Einzäunung) hierfür an.  
 
Für die im Zuge der t iefbautechnischen Arbeiten gegebenenfalls erforder-
l ich werdenden pf legerischen Maßnahmen hat der Auftragnehmer entspre-
chend geschultes Personal einzusetzen.  
Aufgrabungen im Wurzelbereich der zu erhaltenden Bäume sind nur mit 
Kleingerät und in Handarbeit  zugelassen.  

 
 

2.9.3  Immissionsschutz - Bereiche und Objekte  
 
Der Auftragnehmer ist verpf l ichtet,  erforderl iche und geeignete Maßnah-
men zu ergreifen, um im Zuge der Baumaßnahme eventuel le auftretende 
stärkere Verunreinigungen so gering wie möglich zu halten sowie größere 
Staubentwicklung innerhalb des gesamten Einwir kungsbereiches der Bau-
maßnahme bzw. an den Zubr ingerstraßen  gelegenen Anwesen zu vermei-
den.  
 
Eingri ffe in den Naturbestand sind auf ein Minimum zu beschränken. Arbei-
ten außerhalb des direkten Baubereiches (z.B. Leitungs - und Wegebau) 
sind so umweltschonend wie möglich auszuführen.  
 
Die Bauarbeiten sind auf die Zeit  von Montag bis Samstag beschränkt und 
dabei nur unter Ausnutzung der Tageshell igkeit  (Tagesl ichtbaustel le) aus-
zuführen. Sol lte aus bisher nicht vorhersehbaren Gründen ein Schichtbe-
tr ieb notwendig werden, so ist eine Ausnahmegenehmigung nach ArbZG  
§ 15 vom Auftragnehmer einzuholen und das dr ingende öffentl iche Inte-
resse an der Einhaltung der Termine durch den Auftraggeber zu bestät igen.  
 
Bei den auszuführenden Bauarbeiten ist Folgendes zu beachten:  
Arbeiten in der Nähe von Wohngebieten  sowie von Einzelbebauungen sind 
auf die Tageszeit  zwischen 7.00 Uhr und 20.00 Uhr zu beschränken (Merk-
blatt  zum Schutz gegen Baulärm).   
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Wegen der direkten Nähe zur Wohnbebauung  sind geräuscharme Maschi-
nen und Verfahren anzuwenden. Die "Al lgemeine Verwaltungsvorschrif t  
zum Schutz gegen Baulärm" vom 19.08.1970, MABl I /1991, S.  2 ist zu be-
achten.  
Baumaschinen müssen der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung 
(32. BlmSchV) entsprechen.  
Falls es der Bauablauf erfordert, ist  auf Anweisung des AG auch an 
Samstagen zu arbeiten.  
 
 

2.9.4  Gewässerschutz, Wasserschutzgebiete  
 
Die Baumaßnahme ist in jedem Fall  so durchzuführen, dass bei auftreten-
den Hochwasserereignissen in den Ü-Bereichen der Kössein der Hochwas-
serabfluss nicht behindert wird (keine Ablagerung von Material ,  Baustoffen 
sowie Baustel leneinr ichtungen etc.).  

 
 

Bei der Baudurchführung im Bereich  der Gewässer, Wassergräben und Vor-
f lutern usw. ist der Gewässerschutz  uneingeschränkt  zu beachten. Eine 
Verschmutzung dieser Gewässer ist  unbedingt zu vermeiden. Schäden in 
den Gewässerbereichen durch Nebenwirkungen von technischen Baustof-
fen, die im Bau Verwendung f inden, sind durch geeignete Sicherungsvor-
kehrungen zu verhindern.  
Sämtl iche Baugeräte dürfen nur mit biologisch abbaubaren Hydraulik - und 
Schmierölen betr ieben werden.  
Erdmaterial  ist so zu lagern, dass bei Regen kein Erdreich in Gewässer 
geschwemmt wird.  
 
Baumater ial ien und Fahrzeuge sind so zu lagern bzw. abzustel len, dass im 
Hochwasserfall keine Beeinträchtigung des Wasserablaufes statt f inde t.  
 
Während der Bauphase ist sorgfält ig darauf zu achten, dass der Umgang, 
das Lagern und Abfüllen von Kraftstoffen, Ölen, Schmiermitteln und sons-
t igen wassergefährdenden Stoffen beim Bau zuver lässig zu keiner Verun-
reinigung des Bodens, des Grundwassers oder e ines Gewässers führt.  Bin-
demittel ist in ausreichender Menge auf der Baustel le vorzuhalten. Trit t  
wider Erwarten dennoch ein Schaden auf, so sind umgehend wirksame Ab-
hi lfemaßnahmen einzuleiten und die Betroffenen (u.a. Wasserwirtschafts-
amt Weiden, Landratsamt Tirschenreuth) zu informieren.  

 
Bei der Ausführung dürfen nur Baustoffe, Material ien und Hil fsmittel ver-
wendet werden, die umweltverträgl ich sind und keine wassergefährdenden, 
auslaug- und auswaschbare Mater ial ien enthalten.  

 
Durch Sand, Lehm, oder sonst ige Beimengungen verunreinigtes Wasser ist 
vor der Einleitung in Absetzanlagen, die ausreichend zu bemessen sind, 
zu klären.  
 
Ein sich ggf. an Konstrukt ionen des AN ansammelndes Geschwemme ist  
sofort gemäß den geltenden Vorschrif ten zu beseit igen und darf nicht wie-
der ins Gewässer eingebracht werden. Die Benutzung der Gewässer ein-
schl.  derer Ufer darf durch die Bauarbeiten nicht beeinträchtigt werden. 
Nach Abschluss der Arbeiten sind sämtliche Hi lfskonstruk t ionen rück-
standslos abzubauen und zu entfernen.  
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Sollten durch unsachgemäßes Arbeiten Schäden an Vorf lutern entstehen, 
so hat der Auftragnehmer für al le Folgeschäden zu haften.  
 
Das Tageswasserrisiko ist in vol lem Umfang Sache des AN. Für eine schad-
lose Ableitung ist zu sorgen.  
 
Die Einleitung von gesammelten Niederschlagswasser in den Untergrund 
darf nur in Bereichen außerhalb von Auffül lungen, in denen nachweislich 
natürl icher Boden ansteht erfolgen.  
 
Die Oberf lächenentwässerung hat so zu erfolgen, dass die anl iegenden 
Grundstücke nicht erheblich beeinträchtigt werden. Schäden, die durch un-
geregelten Wasserabfluss verursacht werden, s ind vom AN auf dessen 
Kosten zu beseit igen.  
 
 

Wasserschutzgebiete  
 
- entfäl lt  –  
 
 

2.9.5  Vermutete Bodenfunde  
 
Alle mit der Durchführung des Bauvorhabens betrauten Personen sind da-
rauf hinzuweisen, dass bei den Arbeiten  eventuel l anzutreffende vor - und 
frühgeschichtl iche sowie mittelalterl iche Bodenfunde (z.B. Tonscherben, 
Knochen- und Metal lfunde)  unverzügl ich dem zuständigen Bayer ischen 
Landesamt für Denkmalpf lege zu melden sind. Die Bauarbeiten im Umfeld 
solcher Funde sind sofort einzustel len. Dem Mitarbeiter des Landesamtes 
ist im Bauablauf die Möglichkeit  einzuräumen, die Fundstel le zu erkunden  
und etwaige bedeutende Fundstücke zu bergen.  
 
 

2.9.6  Weitere zu schützende Objekte, Nachbarbebauung und Privat-
grundstücke, Grenzmarkierungen  
 
-  Die bestehenden Gebäude, Zäune und sonst ige baul iche Anlagen im 

Zuge der Baustrecke sowie im unmittelbaren Bereich des Baufeldes und 
an dessen Randbereichen sind vor Beschädigungen jegl icher Art zu 
schützen.  
Der Auftragnehmer ist dabei in jedem Fal l gehalten,  eigenverantwort l ich 
nur entsprechendes geeignetes Gerät i.V.m. einer geeigneten Bauweise 
in Einsatz zu br ingen.  

 
-  Die bestehenden Einfr iedungen, Zaunanlagen sowie der bestehende Be-

wuchs an den Randzonen des Ausbaugebietes dürfen nicht beschädigt,  
ohne Zustimmung abgebaut oder zerstört werden.  
Eventuel l noch erforderl ich werdende "Nachrodungen"  dürfen nur nach 
vorher iger Zustimmung der Bauleitung durchgeführt  werden.  

 
-  Baugeräte sind so zu wählen und einzusetzen, dass Schäden an öffent-

l ichen und privaten Einr ichtungen, Grundstücken und Bäumen vermieden 
werden. Die Haftung bei eventuel len Schäden obl iegt dem AN.  
Mehrkosten für eventuel le Behinderungen sind in dem Einheitspreis zu 
berücksichtigen.  
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-  Der AN hat durch entsprechende Vorkehrungen eine Verunreinigung im 
gesamten Ausbaubereich, insbesondere der Gewässer und Böden, aus-
zuschl ießen.  

 
-  Grenzsteine oder Grenzmarkierungen, die innerhalb des Baufeldes l ie-

gen, müssen vor Beschädigung geschützt werden. Sie dürfen nur dann 
durch berechtigte Personen beseit igt werden, sofern sie direkt im Bau-
feld l iegen. Die Kosten für den Ausbau und die Wiedervermessung trägt  
nur in diesem Fal l der Auftraggeber.  
Vor Beginn der Bauarbeiten sind alle Grenzmarkierungen durch den AN 
zu suchen und zu sichern; darüber ist ein Protokoll anzufert igen.  
Grenzmarkierungen außerhalb des direkten Baugeländes sind zu schüt-
zen.  
Werden Grenzmarkierungen und andere Festpunkte, die außerhalb der 
vom AG vergüteten Baubreite l iegen, oder zu schützen waren, beschä-
digt,  so geht die Wiederinstandsetzung mit al len erforder l ichen Aufwen-
dungen und Gebühren zu Lasten des AN und darf nur im B eisein eines 
Vertreters des Vermessungsamtes oder eines Feldgeschworenen 
durchgeführt werden.  

 
-  Entschädigungsansprüche Drit ter,  die auf unsachgemäße Bauausfüh-

rung zurückzuführen sind, s ind vom AN abschließend zu regul ieren und 
die entstandenen Kosten zu tragen.  

 
 

Beweissicherung  
 
- auf Abs. 1.2.1 - Ausgeführte Vorarbeiten / Beweissicherung  
   i .V.m. 2.3 - Zugänge, Zufahrten wird hingewiesen -  

 
 

2.10 Anlagen im Baubereich 
 

2.10.1 Gleisanlage 
 
-  entfäl lt  -  

 
 

2.10.2  Allgemeine Vorgaben zu den Ver - und Entsorgungsleitungen  
 
-  Vor Angebotsabgabe, aber in jedem Fal l vor Baubeginn, hat der Auftrag-

nehmer Erkundigungen über die im Bereich der Baustrecke vorhandenen 
Ver- und Entsorgungsleitungen einzuholen.  
Maßnahmen zur Feststellung und zur Sicherung von Leitungen hat der 
AN zu treffen.  
Dabei gehen erforderliche Suchschl itze ebenso zu Lasten des Auftrag-
nehmers, wie evt l.  von ihm verursachte Beschädigungen an diesen Ein-
r ichtungen.  
Daraus entstehende Mehraufwendungen sind in die Einheitspreise mit 
einzubeziehen.  
 

-  Die Funkt ionsfähigkeit  der im Baufeld vorhandenen Leitungen ist wäh-
rend der laufenden Bauarbeiten stets zu gewährleisten, soweit nicht aus-
drücklich anderes vereinbart ist.  
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-  Sollten künft ig nicht mehr genutzte Versorgungsleitungen oder Einr ich-
tungen ausgebaut werden müssen, erfolgt die Beauftragung durch den 
jeweil igen Versorgungsträger direkt.  Der AN verpf l ichtet sich, diesbe-
züglich frühzeit ig mit dem Unternehmen Kontakt auf zunehmen, um keine 
Behinderungen im Bauablauf entstehen zu lassen.  

 
-  Im Baustel lenbereich l iegende Tiefen -, Fahrbahn-, Frostschutzentwäs-

serungseinrichtungen und Dränleitungen sind, soweit s ie angeschnitten 
und nicht ausgebaut werden, funktionsfähig wieder anzuschl ießen. Über 
die gesamte Bauzeit hinweg ist die Funktionsfähi gkeit  aller im Bauge-
lände l iegender Dränungen, Straßenentwässerungen und Grundstück-
sentwässerungen aufrecht zu erhalten.  
Die Wiederherstel lung bzw. Sanierung beschädigter oder unterbroche-
ner Dränanlagen und sonst iger Entwässerungssysteme hat in Abstim-
mung mit dem Eigentümer zu erfolgen.  
Aufzulassende Entwässerungsleitungen sind nach Angabe des AG zu 
verpressen oder auszubauen, aufzulassende Schächte sind setzungsfrei 
zu verfüllen oder auszubauen. Verpressungen sind hinsicht l ich Fahrbahn 
und Bauwerken verformungsfrei durchzuführen.  

 
 

2.10.3  Leitungen  
 
Vorhandene Leitungen öffentl icher Ver - und Entsorgungsträger (Fernmel-
dekabel, Energieversorger etc.) werden soweit erforder l ich gesichert,  um-
gelegt oder den neuen Verhältnissen angepasst.  
 
Dabei ist folgendes zu beachten:  
 
•  Der AN hat den Baubeginn bei al len betroffenen Ver - und Entsorgungsträ-

gern (Leitungseigentümern) anzukündigen und sich eine Einweisung vor 
Ort über die jeweil igen Kabellagen einzuholen.  

 
•  Der AN hat beim Antreffen einer Leitung umgehend den Eigentümer zu 

verständigen um sich den notwendigen Auftrag zur Änderung oder Siche-
rung der Leitung einzuholen.  
Aufträge dazu sowie für eventuel le Neuverlegungen erteilt  der Leitungs-
eigentümer bzw. der VU.  

 
•  Ist das Sichern, Umlegen, Neuver legen etc. von Leitungen in größerem 

Umfang erforderl ich, wird die Vergütung der hierfür notwendigen Leitun-
gen direkt zwischen AN und Leitungsbetreiber vereinbart.  Der Umfang 
wird, in Absprache mit dem AG, vom Leitungsbetrei ber festgelegt.  

 
•  Die zusätzl ich erforderl ich werdenden Arbeiten haben keinen Einf luss auf 

die im Vertrag vereinbarte Bauzeit.  Der AN hat das entsprechende Gerät  
sowie die Fachkräfte zusätzl ich bereitzustel len.  

 
•  Mehraufwendungen bei Erdarbeiten werden nur vergütet,  wenn die Lei-

tungen nicht umverlegt bzw. angepasst werden müssen.  
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2.11  Öffentlicher Verkehr im Baubereich  
 
Der öffent l iche Verkehr auf den angrenzenden Straßen und Wegen ist stets 
uneingeschränkt aufrecht zu erhalten. Verkehrsbehinderungen sind bei 
Baudurchführung grundsätzl ich zu vermeiden.  
 
Der AN hat außerdem sicherzustel len, dass die Zufahrt zu den einzelnen 
Grund- und Flurstücken für die Eigentümer und Mieter bzw. Pächter wäh-
rend der gesamten Bauzeit ohne Gefahr ermöglicht wird.  
Etwaige - unvermeidbare - Sperrungen der betreffenden Zufahrten sind den 
Eigentümern vom AN rechtzeit ig anzukündigen.  
Dieser Aufwand wird nicht gesondert vergütet und ist einzukalkul ieren.  
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3.  Angaben zur Ausführung  
 

3.1  Verkehrsführung, Verkehrssicherung  
 

Vorbemerkung  
 
Die Verkehrssicherungspf l icht  incl.  das Erstel len, Unterhalten, Warten, Be-
treiben der Beschilderung sowie das Fortschreiben al ler Beschi lderungs-
pläne l iegt während der gesamten Bauzeit und über das gesamte Baufeld 
einschl.  der Umleitungsstrecken allein in der Verantwortung des AN.  
Das Einholen der dafür notwendigen verk ehrsrecht l ichen Anordnungen ein-
schl ießl ich Übernahme anfal lender Gebühren ist  ebenfal ls Sache des AN.  
Die gesetzl ichen Vorschrif ten insbesondere der StVO, StVZO, ZVB/E -StB 
und die Unfallverhütungsvorschr if ten sowie die Richt l in ien für die Siche-
rung von Arbeitsstel len (RSA) sind  dabei stets einzuhalten.  

 
 

3.1.1  Aufrechterhaltung des Verkehres  
 
Die Arbeiten sind grundsätzl ich unter Aufrechterhaltung des öffentl ichen 
Verkehres sowie des Anl iegerverkehres in den angrenzenden Straßen und 
Wegen durchzuführen (Abs. 2.2 i.V.m. Abs. 2.11 der BB).  
 
Die bestehenden Zugänge und Zufahrten zu den an die Ausbaustrecke an-
grenzenden Feld- und Waldgrundstücken (sowohl die direkt  als auch die 
indirekt erschlossenen Grundstücke) sind dabei jederzeit  zu gewährleisten.  
(sh. dazu Abs. 2.11).  
 
Der AN hat sicherzustel len, dass das Befahren für die berechtigten Weg-
benutzer während der gesamten Bauzeit ohne Gefahr ermöglicht wird .  
Die daraus entstehenden Aufwendungen werden, ebenso wie eventuel l  
kurzfr ist ig notwendige Baurampen zur Aufrechterhaltung des Verkehres 
nicht gesondert vergütet und sind einzurechnen, sofern im LV nichts ande-
res angegeben ist.  
 
Im gesamten Bereich sind diese Anliegerverkehre stets aufrecht zu halten.  
Dabei ist seitens der bauausführenden Firma die Maßnahme in ständiger 
Absprache mit den betroffenen Anliegern,  Eigentümern und Mietern der an-
grenzenden Grundstücke auszuführen. Die Ausführungen sind dabei au-
ßerdem mit dem AG abzust immen.  
Besonders zu beachten sind dabei:  
 
a)  Rettungsfahrzeuge (Krankenwagen, Feuerwehr, Pol izei etc.)  

 
Zur Sicherung des Rettungsdienstes (Krankenwagen, Feuerwehr, Poli-
zei etc.) für die angrenzenden Anwohner während der Bauausführung 
ist vor jedem Verlassen der Baustel le (Abend, Wochenende) durch die 
ausführende Firma der Verkehrsweg so herzurichten, dass e in zügiges 
und gefahr loses Befahren für die gegebenenfal ls zum Einsatz kommen-
den Rettungsfahrzeuge (3-achsiges Feuerwehrfahrzeug) in diesen Zei-
ten (Wochenende, Feiertage, Abend- und Nachtzeit) uneingeschränkt  
gegeben ist.  
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Ein Verstoß durch Nichtbeachtung dieser Sicherheitsbestimmungen 
kann im Schadensfal l (Personen- und Sachschäden) zu schwerwiegen-
den, u.U. strafrecht l ichen Konsequenzen gegen die bauausführende 
Firma führen.  
Es wird mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass dies eine in jedem Fal l 
und uneingeschränkt  einzuhaltende  Grundleistung des Auftragnehmers 
darstel lt ,  die außerhalb der dafür vorgesehenen LV-Posit ionen nicht  
vergütet wird.  
Während der Baudurchführung sowie der eingelegten Arbeitspausen 
(Mittag etc.) hat die Firma ebenfal ls dafür zu sorgen, dass jederzeit  -  
gegebenenfalls durch entsprechenden Geräteeinsatz - ein schnel les 
Eintreffen der Rettungskräfte am vermeint l ichen Einsatzort im gesam-
ten Ausbaubereich gewährleistet ist.  

 
b)  Regelmäßig statt f indende Verkehre (Müllabfuhr etc.)  

 
Der AN muss während der gesamten Bauzeit s icherstel len, dass zu den 
amtlich bekannt gegebenen Terminen die Fahrzeuge der Müllabfuhr 
auch im Baustel lenbereich passieren und die von den Anliegern an den 
übl ichen Standorten platzierten Müllbehälter leeren kön nen.  
Sollte bauablaufbedingt das Anfahren einzelner oder mehrerer Anwe-
sen nicht möglich sein, so ist dies den Betroffenen frühzeit ig mitzutei-
len und ein Hol- und Bringdienst für die Müllbehälter von den Anwesen 
zu einem festzulegenden zentralen Sammelort entlang der Baustrecke 
und wieder zurück durch den AN einzurichten .  
Aufwendungen, welche dadurch entstehen, sind in die Posit ion Baustel-
leneinrichtung einzurechnen.  

 
 
Wichtiger Hinweis zur Kalkulation  
 
Die Baumaßnahme f indet unter Aufrechterhaltung v.b. Anliegerverkehre in 
den auszubauenden Straßen statt .  
Aufwendungen die dem AN aus der Bereitstel lung einer dauerhaften Er-
reichbarkeit  der betroffenen Anl iegergrundstücke sowie in dem sich daraus 
ergebenden Bauablauf entstehen, werden nicht gesondert vergütet  und 
sind einzurechnen, sofern im LV nichts anderes angegeben ist.  Ersatzan-
sprüche zu Lasten des AG können aus diesen Aufwendungen nicht abge-
leitet werden.  
 

Leistungen zur Verkehrsführung und Verkehrssicherung  
 
Die Absperrung des Baubereiches  und die Beschi lderung der Umleitungs-
strecke ist gemäß den Umleitungsplänen vorzusehen und wird nach den 
entsprechenden OZ vergütet.  
 
Abgegolten sind:  
 
•  Ausführungspläne, Materialstellung einschl.  Ersatzbeschaffung für un-

brauchbar gewordene Einrichtungen, das Einr ichten bzw. Aufbauen, Vor-
halten, Unterhalten, Betreiben und Reinigen, ggf. Umbauen und Umset-
zen  

 
•  erforderl iche Absperrungen, Sicherungen, Schutzeinr ichtungen, Markie-

rungen, Beschi lderungen und Beleuchtungen  
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•  Die Verkehrszeichen der Markierungs - und Beschilderungspläne sind an 
den Bestand und die ört l ichen Verhältnisse (Sichtverhältnisse, Zufahr-
ten, Einmündungen, vorh. Fahrbahnbreiten und sonst ige technische An-
lagen) anzupassen.  
Die ortsfeste bestehende Beschi lderung ist ggf. außer Kraft zu setzen. 
Das Auskreuzen von Verkehrszeichen muss kontakt los erfolgen.  
 
 

Verkehrssicherung während der Baumaßnahme  
 
-  Die Verkehrssicherheit  im Bereich des gesamten Baufeldes und der an-

grenzenden Straßen ist stets und in jedem Fal l zu gewährleisten.  
Für die Baustel lenbeschi lderung ist die StVO, die RSA und ZTV-SA und 
die vom Auftragnehmer nach Auftragsertei lung einzuholende verkehrs-
rechtl iche Anordnung mit den entsprechenden Regelplänen maßgebend.  
Dabei sind im Verlauf der Bauarbeiten verschiedene Baustel lenbeschi l-
derungen nach Regelplan gem. den "Richtl in ien für die Sicherung von 
Arbeitsstellen an Straßen (RSA -  Ausgabe 2021)" vorzusehen.  

 
-  Die erforderl ichen Verkehrszeichen und Fahrbahnbegrenzungen durch 

Absperrbaken mit Signalleuchte oder Leitkegel, das erforder liche Wech-
seln der verschiedenen Regelfallbeschi lderungen, das notwendige Um-
setzen der gesamten Beschi lderung entsprechend dem Bau ablauf s ind 
vom Auftragnehmer zu stel len bzw. vorzunehmen und in die entspre-
chenden Einheitspreise einzurechnen.  
Zusätzl ich sind Hinweisschi lder vor Fahrbahnunebenheiten und Fahr-
bahnverschmutzung vorzuhalten und bei Bedarf anzubr ingen.  
Die Verantwortung für die sachgerechte Beschilderung trägt der Auftrag-
nehmer in vol lem Umfang. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber 
rechtzeit ig auf al le eventuel len Gefahrenpunkte für den Straßenverkehr 
hinzuweisen, die sich durch den Baustel lenverkehr e rgeben und Siche-
rungsmaßnahmen des Auftraggebers veranlassen können.  
Die Verpf l ichtung des AN aus Nr. 18 der TVB-StB 88 und der Ergänzun-
gen hierzu bleibt unberührt.  Diese Regelung gilt  insoweit,  als verkehrs-
rechtl iche Maßnahmen außerhalb der Baustel le angeordnet werden, die 
der Sicherung und Regelung des Verkehrs innerhalb der Baustel le die-
nen (Verkehrstr ichter, Nebenstraßenbeschi lderung, Umleitungsbeschi l-
derung o.ä.).  
Die Baustel lenbeschilderung darf erst nach Zustimmung des Auftragge-
bers entfernt werden.  

 
-  Die Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtung müssen den Richtl in ien 

für die Sicherung von Arbeitsstel len an Straßen (RSA) in Verbindung mit  
den Normen und Gütebedingungen für Verkehrszeichen entsprechen.  
Mit dem Datum der Auftragserteilung übernimmt der Auftragnehmer 
die volle Verantwortung für die Verkehrssicherheit,  die Absperrung 
und die sich daraus ergebenden Haftungsansprüche seitens Dritter.  
Anfallende Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen.  

 
-  Sämtl iche verkehrsgefährdende Verschmutzungen durch Baustel lenver-

kehr etc. sind laufend zu beseit igen.  
Sämtl iche Schadensansprüche, die von einer unzureichenden Verkehrs-
sicherung herrühren, hat der AN zu verantworten und zu tragen.  
Zufahrten, Zugänge zu Anl iegergrundstücken sind stets zu gewährleis-
ten.  
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Evtl.  notwendige Anrampungen, die im Baubetr ieb des AN begründet 
sind, sind in die Einheitspreise einzurechnen. Hierunter fallen nicht die 
Baurampen, die der AG ausdrückl ich angeordnet hat.  
 

-  Transportfahrzeuge dürfen nur das zulässige Gesamtgewicht entspre-
chend § 34 StVO aufweisen. Entsprechende Kontrol len behält sich der 
AG vor. Bei Feststel lung einer Überschreitung des zul.  Gesamtgewichtes 
bei Transportfahrzeugen ist mit einer Anzeige bei der zuständigen Be-
hörde zu rechnen.  

 
 

Verkehrssicherung nach Fert igstellung  
 
Zur Durchführung von rest l ichen Vertragsleistungen, die aus Gründen, die 
der AN zu vertreten hat, nicht in der vertragl ich vereinbarten Zeit  erbracht 
worden sind, zur Beseit igung von Baumängeln und zur Durchführung von 
Gewährleistungsarbeiten trägt der AN die hierbei anfal lenden Kosten.  
 
 

Wichtiger Hinweis zur Kalkulation  
 
Behinderungen, die dem AN aus der Bereitstel lung einer dauerhaften Er-
reichbarkeit  der angrenzenden Grundstücke sowie dem geplanten Bauab-
lauf entstehen, werden nicht gesondert vergütet.  
Ersatzansprüche zu Lasten des AG können aus diesen v.b. Behinderungen 
des Anl iegerverkehres nicht abgeleitet werden. Der Mehraufwand hierfür 
ist einzurechnen.  
 
 

3.1.2  Verkehrsbeschränkung  
 
Die möglichen Zufahrten zur Baustel le über die Nazgasse ist  auf Grund 
ihrer ger ingen Ausbaubrei te nur eingeschränkt  nutzbar (Abs.  2.2 - Vorhan-
dene öffentl iche Verkehrswege und Abs. 2.3 - Zugänge, Zufahrten).  
 
 

3.2  Bauablauf  
 

3.2.1  Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten  
 
Im Einzelnen gelten folgende Terminierungen:  
 
• Beginn der Bauarbeiten  Dienstag,  07.04.2026  
 
• Fert igstellung  Donnerstag,  29.05.2027  
 
 
Vor Beginn der Ausführung ist vom AN in enger Abstimmung mit dem 
AG ein darauf abgestellter Bauzeitenplan zu erstellen und verbindlich 
festzulegen.  
Diese Einzelpläne werden Vertragsbestandteil.  
 
Während der Winterpause muss die Zugänglichkeit  zu allen anl iegenden 
Grundstücken hergestel lt  sein. Die Oberf lächen sind so herzustel len, dass 
ein Winterdienst möglich ist.  
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3.2.2  Zusammenwirken mit anderen Unternehmen  
 
Die Erschwernisse infolge gleichzeit ig laufender Arbeiten (z.B. Kabelarbei-
ten) sowie der Unterhaltungs- und Wiederherstel lungsaufwand für vom AN 
genutzte Flächen und Wege werden nicht gesondert vergütet.  Die dafür 
anfal lenden Kosten sind bei der Angebotska lkulat ion zu berücksichtigen.  
Eventuel l wegen mangelnder Absprachen der Auftragnehmer untereinander 
oder wegen ungenügender Bauvorbereitung anfal lende Mehraufwendungen 
werden ebenfalls nicht gesondert vergütet.  

 
 

3.3  Wasserhaltung  
 

- siehe Abs. 2.6 - Gewässer /  Oberf lächenwasser -  
 
 

Oberflächenwasser  
 
Eine Wasserhaltung für anfal lendes Oberf lächen - und/oder Niederschlags-
wassers l iegt in der Verantwortung des AN und wird nicht gesondert vergü-
tet.  Hierfür anfallende Kosten hat der AN in den Leistungsposit ionen "Bau-
stel le einr ichten" einzukalkul ieren.  
Frischbeton, der beim Einbau mit GW in Berührung kommt darf keine che-
mischen Zusatzmittel erhalten.  
 
 

Baubetrieb  
 
Der Baubetr ieb ist so durchzuführen, dass Abschwemmungen von Boden 
und Verunreinigungen der Gewässer und des Grundwassers sowie der be-
stehenden straßenwasserableitenden Einrichtungen verhindert werden. 
Durch unsachgemäßes Handeln verursachte Schäden gehen zu Lasten des 
AN.  
Bei der Baudurchführung sind die geltenden Vorschr if ten der WHG und des 
BayWG zum Schutz des Grundwassers und der ober irdischen Gewässer 
sowie der hierzu ergangenen Vorschr if ten zuver lässig einzuhalten.  
Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass sich die durchzuführenden Bauar-
beiten nicht nachtei l ig auf die Beschaffenheit der Vorf luter und deren Ab-
f lussverhältnisse sowie anderer Wasserableitungseinr ichtungen auswir-
ken.  

 
 

3.4  Baubehelfe  
 
3.4.1  Absteckungen  
 
 Erforder liche Zwischenpunkte, Sicherungspunkte und Höhenfestpunkte ne-

ben der Fahrbahn gem. TPD-StB 89 sind vom AN ohne besondere Vergü-
tung herzustel len, zu unterhalten und nach Wahl des AG nach Baufert ig-
stel lung zu entfernen.  
Der AN ist für die Sicherung und Erhaltung der Messpunkte verantwort l ich.  
 
Sämtl iche zur vertragl ichen Bauausführung erforder lichen Absteck - und 
Vermessungsarbeiten sind vom AN durchzuführen und werden durch den 
AG ört l ich überprüft.  
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Hergestel lte Baugruben sind nach den Vorschr if ten der Tiefbauberufsge-
nossenschaft abzusichern. Die Baugruben von Schadstel len sind innerhalb 
eines Tages abzuschl ießen, damit während der Nachtzeit  keine Absiche-
rung notwendig wird.  
Der AN hat entsprechend den Bodenverhältnissen und den stat isch -kon-
strukt iven Erfordernissen Geräte und Profi le zu wählen.  
 
Alle tragenden Hilfskonstrukt ionen unter l iegen den Bedingungen der ZTV-
ING bzw. LB StB-Bayern.  
 
 

3.4.2 Baugrubensicherung  
 
Der Baugrubenverbau und die Sicherung der Gebäude sind nach den gel-
tenden DIN-Normen und Unfal lverhütungsvorschr if ten auszuführen.  
 
Sämtl iche Baubehelfe sowie die eingesetzten Baugeräte gehören zum Ri-
siko des ANs. Es gelten die technischen Bestimmungen gemäß DIN und 
UVV:  
 
Leitungen sind, falls erforderl ich, in der verkleideten Baugrube zu ver le-
gen. Die Verbautei le sind abschnittsweise so einzubringen, dass ein Glei-
ten der Baugrubenwände verhindert wird. Beim Ausbau ist ebenso zu ver-
fahren, damit eine Verzahnung zwischen Fül lboden und Baugrubenwand 
sowie eine lagenweise Verdichtung entsprechend der ZTV erreicht wird.  

 
 

3.5 Stoffe, Bauteile  
 

Allgemein  
 
Sämtl iche verwendete Stoffe und Bautei le (einschl.  evt l.  Bindemittel etc.) 
müssen den derzeit  gült igen Gütericht l in ien entsprechen bzw. bauaufsicht-
l ich zugelassen sein; diesbezügl iche Zulassungsbescheide sind dem AG 
auf Ver langen vorzulegen.  
Produkte aus anderen Mitgl iedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft,  
die den derzeit  gült igen technischen Vertragsbedingungen nicht entspre-
chen, werden einschließlich der im Herstel lerstaat durchgeführten Prüfun-
gen und Überwachungen als gleichwert ig behand elt,  wenn mit ihnen das 
geforderte Schutzniveau - Sicherheit ,  Gesundheit und Gebrauchsmöglich-
keit  -  gleichermaßen dauerhaft erreicht wird.  
 
Auf Verlangen hat der Bieter bzw. Auftragnehmer die Unter lagen über die 
Prüfung und Überwachung der Produkte dem Auftraggeber in deutscher 
Sprache unverzügl ich vorzulegen.  
 
Falls nicht gesondert  angegeben, gehört das Herstel len eines notwendigen 
Planums immer zum Leistungsumfang der entsprechenden Erdbauposit ion.  
 
Wenn keine anderen Angaben im LV stehen, ist die Lieferung al ler Materi-
al ien eingeschlossen. Der AN ist verpf l ichtet,  vor der Bestel lung bzw. Bei-
fuhr von Baustoffen die im LV aufgeführten Massen zu überprüfen. Für 
Restmengen und Fehlbestellungen wird kein Kostenersatz geleistet.  
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Straßenbau  
 
Die Verwendung von schadstoffbelasteten Baustoffen und Böden wird 
ausgeschlossen.  
Die Verwendung von Recycl ing-Material  oder -Baustoffen ist nur insoweit 
gestattet,  als dass sie in einer güteüberwachten Aufbereitungsanlage her-
gestellt  wurden.  
Bodenaushub mit mineral ischen Fremdbestandtei len und Gemische aus 
Boden und Mineralstoffen, auch aufbereitet,  gelten im Rahmen dieses Bau-
vertrages nicht als Recycling- Baustoff ,  sondern werden als Abfal lprodukt 
behandelt und nach ZTVwwG und Eckpunktepapier/Verfül l le it faden beur-
tei lt .  Das jeweils schädl ichere Ergebnis ist dann maßgebend. Hierbei s ind 
die Ergebnisse im Einbauort bestimmend.  
Bei Überschreitung der zulässigen Grenzwerte ist das Material/Baustoff  
wieder auszubauen und vom AN auf eigene Kosten zurückzunehmen.  
Der AG behält sich zusätzl iche Kontrol lprüfungen vor, die in Einvernehmen 
mit dem zuständigen Landratsamt auch schädl iche Bestandtei le betreffen, 
die über die Anforderungen nach Eckpunktepapier/Verfül l le it faden  und der 
ZTVwwG hinausgehen.  
 
Kanalbau  
 
Für die verwendeten Rohre und Schächte ist die geforderte Qual ität nach-
zuweisen. Vor deren Einbau ist ein Qual itätsnachweis durch den Herstel ler 
sowie eine baustel lenbezogene Rohrstat ik für die auf die Baustel le gel ie-
ferten Rohre zu erbringen.  Entstehende Kosten sind in die EP einzurech-
nen, sofern nichts anderes angegeben ist.  
 

Landschaftsbau  
 
Die Rekult iv ierung der durch die Baumaßnahme betroffenen Böschungs - 
und Freif lächen erfolgt durch den Auftrag einer Oberbodenschicht mit an-
schl ießender Rasenansaat.  

 
 

3.6 Abfälle 
 
Die ordnungsgemäße Beseit igung von Abfäl len ist Sache des Auftragneh-
mers. Die Aufwendungen hierfür s ind in die Einheitspreise einzurechnen.  
 
Die Einschlägigen DIN – Vorschr if ten sind zu beachten, auf das Formblatt  
Abfall -  241 wird hingewiesen.  
 
Potenziell asbesthaltige Gesteine Diabas und Basalt  
 

Straßenbefestigungen - Schadstoffbelastungen im Bereich der auszu-
bauenden Asphaltschichten  
 
Die Gesteinsart Diabas und Basalt sind gemäß Anlage 1 der TRGS 517 
(Ausgabe Januar 2007, Technische Regeln für Gefahrstoffe -  "Tätigkeiten 
mit potentiel l asbesthalt igen mineral ischen Rohstoffen und daraus herge-
stel lten Erzeugnissen") als potentiel l asbesthalt ig eingestuft .  
Das Vorhandensein dieser Gesteinsarten kann im vorhandenen Straßen-
oberbau nicht ausgeschlossen werden. Beim Fräsen der Straßenbefest i-
gung muss daher, im unmittelbaren Nahbereich der Fräse mit part ikelför-
migen Gefahrenstoffen (z.B. Asbestfaser) gerechnet we rden.  
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Gemäß Abschnitt  "4.  Allgemeine Schutzmaßnahmen" der RTGS 517 sind 
die erforder lichen Maßnahmen zur Minimierung der Gefährdung nach § 9 
der Gefahrstoffverordnung durchzuführen. Es ist  Atemschutz nach Punkt 
4.13 (2) zu tragen. Bezeichnete Schutzmaßnahmen sin d in die entspre-
chenden Leistungsposit ionen einzurechnen.  
 
Anfallendes nicht schadstoffbelastetes bituminöses Fräsgut und Ausbau-
asphalt gehen in das Eigentum des AN über und sind bei der Herstellung 
von Heißmischgut wieder zu verwenden.  
 
Falls in den auszubauenden Straßen- und Wegeanschlüssen teer - oder 
pechhalt iger Straßenaufbruch angetroffen wird, ist dieser umgehend auf 
einer geeigneten Deponie des Lkr. Tirschenreuth zu entsorgen. Ein Wie-
dereinbau oder eine Zwischenlagerung im Baubetr ieb ist für diesen Fal l  
nicht zulässig (Deponie für schadstoffbelastetes Material).  
 

Rohrleitungen aus Asbestzement  
 
Ein Tei l der bestehenden Wasser leitungen können aus Rohren des Werk-
stoffs AZ (Asbestzement)  bestehen. 
Bei Arbeiten an Asbest und asbesthalt igen Stoffen bzw. Bautei len in fest-
gebundener Form sind die einschlägigen arbeitsschutzrecht l ichen und ab-
fal lrecht l ichen Vorschrif ten einzuhalten, die Technische Regel für Gefahr-
stoffe, TRGS 519 ist  zu beachten und einzuhalten. Die Leistungen werden 
im Außenbereich innerhalb von einzurichtenden Schwarzbereichen er-
bracht.  
 
Der SiGe-Koordinator kann die Funktion des Koordinators gem. TRGS 519 
wahrnehmen, 2 Wochen vor Baubeginn hat der AN die Person namentl ich 
zu benennen und die Qualif ikat ion gem. TRGS 519 nachzuweisen.  
Es wird insbesondere darauf hingewiesen, dass Feinreinigung der Arbeits-
bereiche mit Geräten der Staubklasse H (DIN EN 60335 -2-69 Anhang AA) 
in Verbindung mit den Zusatzanforderungen für Asbestsauger (Berufsge-
nossenschaft l iches Inst itut für Arbeitsschutz), ständig während der Durch-
führung der Arbeiten und zum Tagesabschluss der Leistung vorgenommen 
werden muss und unabdingbar ist.  
 
Nach Aufforderung ist die Fachkunde gemäß TRGS 519 nachzuweisen und 
die Zulassung der zuständigen Behörde zur Durchführung der vorgesehe-
nen Leistungen vorzulegen.  
2 Wochen vor Beginn der Leistungen sind vom AN folgende Unterlagen 
vorzulegen:  

- Schr if t l iche Benennung des permanent vor Ort anwesenden Aufsichts-
führenden und seines Vertreters mit Nachweis deren Fachkunde gem. 
TRGS 519 

- Gefährdungsbeurtei lung für das eingesetzte Personal  
- Vorsorgeuntersuchungen des eingesetzten Personals (G26)  
- Prüfzeugnisse, Belege für Überwachung und Zulassung für die einge-

setzten Geräte 
 
Die gem. TRGS 519 erforderl ichen Mittei lungen an die zuständige Behörde 
sind vom AN eigenständig vorzunehmen mit gleichzeit iger Übergabe einer 
Kopie an den AG. Es ist sicher zu stellen, dass der gesamte Asbest und 
al le asbesthalt igen Stoffe und Abtragsstof fe sowie die bei der Reinigung 
al ler Arbeitsbereiche und -geräte anfallenden asbesthalt igen Stoffe der 
ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt werden.  
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3.7  Winterbau  
 
- entfäl lt  -  

 
3.8  Beweissicherung  
 

-  Erforder liche Beweissicherung an Anlagen, Gebäuden und Einfr iedun-
gen ist Sache des Auftragnehmers.  
Vor Baubeginn kann auf Antrag des AN eine gemeinsame Begehung 
und Dokumentation mit AG und AN statt f inden.  
Die Kosten für einen eventuel l erforderl ichen unabhängigen Gutachter 
trägt der AG, sofern er der Beiziehung vorher zugest immt hat.  

 
-  Der AN hat vor Baubeginn im Beisein des AG bzw. der betroffenen 

Grundstückseigentümer eine Zustandserfassung durchzuführen und  
diese zu dokumentieren. Die Dokumentation ist dem AG zur Verfügung 
zu stel len.  

 
-  Der AN hat das ordnungsgemäße Herrichten aller ihm vom AG  

vorübergehend zur Verfügung gestel lten Flächen mit Freistellungsbe-
scheinigungen nachzuweisen.  
Bei Arbeiten an Privatgrundstücken hat der AN weiterhin von al len 
Grundstückseigentümern eine unterschrif t l ich bestät igte Erklärung 
über den ordnungsgemäßen Zustand spätestens mit Einreichung der 
Schlussrechnung vorzulegen.  

 

3.9 Sicherungsmaßnahmen 
 
Der Auftragnehmer ist verpf l ichtet,  die geltenden Unfallverhütungsvor-
schrif ten und die anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizini-
schen Regeln zu beachten.  
Grundsätzlich sind bei Erd- und Gründungsarbeiten die einschlägigen Si-
cherheitsvorschr if ten insbesondere auch diejenigen der Tiefbaugenossen-
schaft und die Ausführungen der DIN 4014, 4124 und 4084 sowie die „Emp-
fehlung des Arbeitsausschusses Baugruben“ zu b eachten.  
Bei Arbeiten in der Nähe von unterirdischen Fernmeldeanlagen sind die 
“Anweisungen zum Schutz unterirdischer Fernmeldeanlagen der Deutschen 
Telekom AG (Kabelschutzanweisung)” zu beachten.  
 

3.10 Belastungsannahmen (Brückenbau)  
 
- entfäl lt  -  
 

3.11 Vermessungsleistungen, Aufmaßverfahren  
 

Vermessung  
 
Lage- und Höhenfestpunkte sind ent lang der Trasse vorhanden und ins 
UTM-Koordinatensystem eingemessen (Entfernung nur in Abstimmung mit  
dem AG). Die Höhenlage ist vom AN vor Beginn der Einmessungen zu über-
prüfen.  Alle für die Ausführung der Bauarbeiten erforder lichen Vermes-
sungs- und Absteckungsleistungen erfolgen durch den A uftragnehmer.  
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Aufmaßverfahren  
 
Die Aufmaße sind durch den AG und AN gemeinsam durchzuführen und zu 
protokol l ieren. Sie sind so darzustel len, dass sie den Zusammenhang zur 
Baumaßnahme durch Orts- und Stat ionsangaben eindeut ig und sofort er-
kennen lassen. Zur Aufstel lung der Schlussabrechn ung müssen die gesam-
ten Aufmaße in einem Aufmaß- und Abrechnungsplan eingetragen werden.  

 
Zu jeder erbrachten Posit ion ist ein Original -Aufmaßblatt  der Firma mit der 
Zusammenfassung (Endergebnisse) der EDV-Berechnungen (als Anhang 
zum Aufmaßblatt  zu l iefern) mit gegenseit iger Bestät igung AG/AN (Unter-
schrif t  und Datum) anzufert igen.  
Unter lässt es der AN, rechtzeit ig das gemeinsame Aufmaß von Leistungen 
zu beantragen, die später nicht mehr oder nur schwer feststel lbar s ind,  
oder betei l igt er s ich nicht oder nur unzureichend an dem Aufmaß, so gel-
ten die eventuell auch unvol lständigen Au fmaße des AG.  
 
Aufmaße und Rechnungen sind in 4-facher Ausfert igung an den AG zu l ie-
fern und beizufügende Unterlagen (Mengenberechnungen, Zeichnungen, 
Lieferscheine, Wiegescheine, techn. Merkblätter, Ausführungsanweisun-
gen, Prüfzeugnisse, bauaufsicht l iche Zulassungen, Dokumentationen, Pro-
tokol le der Eigenüberwachung etc.) s ind im Original und 2 -facher Kopie 
einzureichen.  
 
Eine Abrechnung mit elektronischer Datenverarbeitungsanlage gem. den 
Bestimmungen für die Bauabrechnung im Straßen - und Brückenbau wird 
zugelassen.  

 
 

3.12 Prüfungen 
 
Die Ergebnisse der Eignungsprüfungen sind dem AG rechtzeit ig, d.h. min-
destens 14 Tage vor dem Einbau, die der Eigenüberwachungsprüfungen 
unverzügl ich nach Vorlage der Ergebnisse zur Verfügung zu stel len.  
Der AG behält s ich darüber hinaus eigene Kontrol lprüfungen vor.  
Bei Transportbeton ist beim Eintreffen eines jeden Fahrzeuges an der Bau-
stel le und vor Beginn des Betonierens das Ausbreitmaß nach DIN -Fachbe-
richt 100 bzw. EN 12350-5 zu bestimmen. Eine Beurtei lung der Konsistenz 
nur nach Augenschein ist nicht ausreichend.   
 
 
Entwässerungsleitungen  
 
Bieter müssen mit Angebotsabgabe und während der Werkleistung die 
fachl iche Qualif ikat ion (Fachkunde, technische Leistungsfähigkeit ,  Zuver-
lässigkeit  der technischen Vertragserfüllung) und Gütesicherung des Un-
ternehmens nachweisen. Die Anforderungen der vom  Deutschen Inst itut für 
Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgegebenen Gütesicherung 
Kanalbau RAL-GZ 961, oder gleichwert iger Art,  sind für die nachstehend 
angegebene(n) Beurtei lungsgruppe(n) zu erfül len und mit Angebotsabgabe 
nachzuweisen:   
 
AK2   mit Angabe der Ausführung von Leistungen in den 

letzten 3 Geschäftsjahren,  die mit der zu verge-
benden Leistung vergleichbar sind.  
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Der Nachweis gi lt  als erbracht, wenn der Bieter die Erfül lung der Anforde-
rungen und die Gütesicherung des  Unternehmens nach Gütesicherung Ka-
nalbau RAL-GZ 961, oder gleichwert iger Art,  mit dem Besitz des entspre-
chenden RAL-Gütezeichens Kanalbau, oder gleichwert iger Art,  für die ge-
forderte(n) Beurtei lungsgruppe(n) nachweist.   
 
Der Nachweis gi lt  insbesondere als gleichwert ig erbracht, wenn der Bieter 
die Erfül lung der Anforderungen durch einen Prüfbericht entsprechend 
Güte- und Prüfbest immungen Abschnitt  4.1 für die geforderte(n) Beurtei-
lungsgruppe(n) nachweist und eine Verpf l ich tung vor legt, dass der Bieter 
im Auftragsfal l für die Dauer der Werkleistung einen Vertrag zur Gütesi-
cherung Kanalbau RAL-GZ 961 entsprechend Abschnitt  4.3 abschließt und 
die zugehör ige "Eigenüberwachung" entsprechend Abschnitt  4.2 durch-
führt.  
 
 
Wasser leitungsbau  
 
Für die Wasserleitungsbauarbeiten ist die Zert if iz ierung gemäß DVGW-Ar-
beitsblatt GW 301  nachzuweisen. Gemäß dieser Zert if iz ierung ist der Ein-
satz von qual if iziertem Personal, der Einsatz einer geeigneten technischen 
Ausrüstung und die fachgerechte Dokumentation als Arbeitsgrundlagen si-
cherzustel len.  

 
 

3.13 Zusammenfassende Angaben für die Erarbeitung des Sicherheits - 
und Gesundheitsschutzplanes 
 
Die Verordnung über Sicherheits - und Gesundheitsschutz auf Baustel len 
(Baustel lenverordnung-BaustellV) ist zu beachten.  
 
Bei der Angebotsbearbeitung sind die für die Ausführung der Arbeiten im 
Hinblick auf die Beachtung der Arbeitsschutzvorschr if ten erforderl ichen 
Einr ichtungen und Maßnahmen zu berücksicht igen.  
Dies gi lt  insbesondere für gemeinsam genutzte Arbeitsbereiche, Verkehrs-
wege, Arbeitsmittel und Einrichtungen, z.B. Gerüste, Krane, Treppentürme, 
Seitenschutz, Schutzdächer, Auffangnetze, Baustellenunterkünfte, Toi let-
ten- und Waschanlagen, Sanitätsräume usw.  
 
Diese Grundsätze sind auch bei der Erstellung von Sondervorschlägen ein-
zuhalten. Damit verbunden ist ggf. eine Erstel lung des Sicherheits - und 
Gesundheitsschutzplanes, sofern hierdurch die al lgemeinen Grundsätze 
nach § 4 ArbSchG, die Schwellenwerte nach § 2 Abs. 2 der Baustel lV sowie 
besonders gefähr l iche Arbeiten nach Anhang II  der Baustel lV berührt wer-
den.  
Die Kosten der Leistungen sind einzurechnen.  
 

Sicherheits- und Gesundheitskoordinator während der Ausführung 
des Bauvorhabens stel len  
 
 
1.  Die Aufgaben des Sicherheits - und Gesundheitsschutzkoordinators ge-

mäß Baustel lenverordnung werden dem Auftragnehmer für die in den 
Verdingungsunter lagen beschriebene Baumaßnahme übertragen  
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2.  Die Aufgaben des Sicherheits - und Gesundheitsschutzkoordinators 
während der Ausführung des Bauvorhabens sind:  
-  Gegebenenfal ls aushängen und anpassen der Vorankündigung  
-  Bekanntmachen, anpassen und fortschreiben des Sicherheits - und 

Gesundheitsschutzplanes sowie hinwirken auf seine Einhaltung und 
auf die Umsetzung der erforderl ichen Arbeitsschutzmaßnahmen 
durch die betei l igten Unternehmen.  

-  Information und eingehende Er läuterung der Maßnahmen für Sicher-
heit-  und Gesundheitsschutz gegenüber al len Auftragnehmern (ein-
schl ießl ich Nachunternehmer und der Unternehmer ohne Beschäf-
t igte).  

-  Organisieren des Zusammenwirkens der bauausführenden Unterneh-
men hinsicht l ich Sicherheit  und Gesundheitsschutz zum Beispiel 
durch Sicherheitsbesprechungen und -begehungen mit Dokumenta-
t ion und Auswerten der Ergebnisse.  

-  Koordinieren der Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung 
der Arbeitsverfahren durch die Arbeitgeber zum Beispiel durch Ein-
fordern von Nachweisen.  

-  Hinwirken auf die Einhaltung einer Baustel lenordnung und eines 
Baustel leneinrichtungsplanes (soweit diese vorhanden sind) hin-
sicht l ich der Vermeidung gegenseit iger Gefährdungen.  

-  Berücksichtigung sicherheits - und gesundheitsschutzrelevanter 
Wechselwirkungen zwischen Arbeiten auf der Baustelle und anderen 
betr iebl ichen Tät igkeiten oder Einf lüssen auf oder in der Nähe der 
Baustel le.  

-  Koordinieren der Anwendung der al lgemeinen Grundsätze nach § 4 
Arbeitsschutzgesetz  

 
3.  Die Aufgaben des Sicherheits - und Gesundheitsschutzkoordinators 

sind mit den Abnahmen der Baumaßnahmen unter 1. erfüllt .  
 
4.  Der Auftragnehmer hat unverzüglich nach Auftragsertei lung dem Auf-

traggeber Name und Anschr if t  des Koordinators und des Stel lvertreters 
auf Vordruck des Auftraggebers zu benennen. Als Koordinator und des-
sen Stel lvertreter s ind vom Auftragnehmer unabhängige Dr it te zu be-
stel len.  

 

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erstellen und ggf. anpassen  
 
-  Grafische Darstel lung analog des Bauzeitenplanes  
-  Nachunternehmer sind deut l ich zu markieren und aufzul isten  
-  Aufl istung der entsprechenden BGV’s und dgl.  
-  Farbige Darstellung  
 
 

3.14  Abnahme  
 
Die Leistung wird förmlich abgenommen. Es gelten die Regelungen nach 
VOB/B § 12. Eine Abnahme von Teil le istungen ist grundsätzlich nicht vor-
gesehen. Bei Verkehrsanlagen und Rohr leitungen kann sich der AN nicht  
auf Abnahme nach VOB/B § 12 Abs. (5), Nr. 2 (z . B. durch frühzeit ige Ver-
kehrsfreigabe oder Anschluss an bestehende Leitungsnetze ) berufen.  
Der AN hat unentgelt l ich Personal und Gerät zur Abnahme zur Verfügung 
zu stel len, so dass die Inaugenscheinnahme al ler relevanten baul ichen An-
lagen uneingeschränkt möglich ist.  
Verkehrsf lächen und Leistungen einschl ießl ich deren Bauwerke müssen 
zum Zeitpunkt der Abnahme gereinigt und zugänglich sein.   
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4.  Ausführungsunterlagen  
 
 

4.1 Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Ausführungsunterla-
gen 
 
Vom AG werden folgende Ausführungsunterlagen vor Baudurchführung zur 
Verfügung gestel lt :  
Lagepläne, Regelquerschnitte, Längsschnitte, Absteckunterlagen, Leis-
tungsverzeichnis.  
 
Die den Ausschreibungsunterlagen bei l iegenden Pläne enthalten wichtige, 
zusätzliche Beschreibungen der auszuführenden Bauleistungen. Diese Be-
schreibungen sind aus Vereinfachungsgründen im Leistungsverzeichnis 
und in der Baubeschreibung nicht noch einmal wi edergegeben. Der text l i-
che und zeichner ische Inhalt  der Pläne ist jedoch ebenso verbindl ich wie 
Leistungsverzeichnis und Baubeschreibung.  
 
Für die Rangordnung der Verdingungsunterlagen gi lt  §1 Nr.2 VOB/B. Zu 
beachten ist hierbei,  dass sämtl iche diesen Verdingungsunter lagen beige-
fügten Bauzeichnungen Bestandtei l der Leistungsbeschreibung sind.  
Darüberhinausgehende, nach Auffassung des Auftragnehmers erforder li-
che Ausführungsunterlagen hat dieser auf seine Kosten zu erstel len. Die 
Aufwendungen hierfür sind in die Posit ion "Baustel leneinr ichtung herstel-
len" einzukalkul ieren.  
 
 

4.2  Vom Auftragnehmer zu erstellende bzw. zu beschaffende Ausfüh-
rungsunterlagen  
 
Der AN hat dem AG folgende Unter lagen zu erstel len bzw. zu beschaffen:  
 

EP-Aufgl iederung  
 
Auf Anforderung des AG ist innerhalb von 3 Arbeitstagen die Aufgl iederung 
al ler Einheitspreise schrif t l ich vorzulegen.  
 
 

Urkalkulat ion  
 
Die Urkalkulat ion ist spätestens 7 Kalendertage nach Auftragsertei lung 
beim AG zur gemeinsamen Versiegelung vorzulegen.  
 
 

Baustelleneinrichtungsplan  
 
Ein Baustel leneinrichtungsplan wird der Bauleitung des AG spätestens 
zwei Wochen nach Aufforderung vorgelegt.  
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Bauzeitenplan bzw. Bauphasenplan  
 
Bauzeitenplan bzw. Bauphasenplan in Form eines Zeit -Wege-Diagramms 
einschließlich erforderl icher Überarbeitung vor/nach der Auftragserteilung 
für al le zu erbringenden Leistungen. Aus dem Bauzeitenplan muss eindeu-
t ig hervorgehen, dass die erforder lichen Bau arbeiten innerhalb der vorge-
gebenen Zeiträume abgeschlossen sind.  
Der vom AG geprüfte Plan ist nach der Genehmigung für die Bauausführung 
maßgebend und wird Vertragsbestandtei l.  
Der Bauzeitenplan ist auf Ver langen während der Ausführung fortzuschrei-
ben.  
 
 

Verkehrsrechtliche Anordnung  
 
Eine verkehrsrecht l iche Anordnung ist vom AN einzuholen und dem Auf-
traggeber vor Baubeginn vorzulegen.  Gebühren trägt dabei der AN.  
 
 

Verkehrszeichenpläne (Verkehrsführungspläne) gemäß § 45 Abs. 6 
StVO  
 
Erforder liche Verkehrszeichenpläne (Verkehrsführungspläne) sind vom AN 
rechtzeit ig zu fert igen und dem AG zur Prüfung und Freigabe vorzulegen.  
Die Verkehrszeichenpläne müssen die Angaben der RSA enthalten und 
sämtliche weitere Angaben, die für eine ordnungsgemäße und eindeutige 
Verkehrsführung notwendig sind (z.B.  Markierung, Fahrbahnbreiten, 
Schutz- und Leiteinr ichtungen).  
 
 

Bestandspläne, Abrechnungspläne  
 
Die Abrechnungspläne müssen dem AG in einer objekt iv nachprüfbaren 
Form vorgelegt werden.  
Es sind Bestandspläne vom AN zu erstellen.  
Siehe hierzu auch Einbehalt bei Nichtvor lage der Ausführungsunterlagen.  
 
 

Absteckunterlagen  
 
Berechnung der Absteckungszwischen- und -kleinpunkte, soweit s ie erfor-
derl ich werden und nicht in den vorl iegenden Unterlagen enthalten sind.  
 
 

Vorzulegende Erklärungen  
 
Erklärung der Stadt Waldershof  sowie ggf. den betroffenen Grundstücksei-
gentümern über die Erledigung ihrer Ansprüche und Entschädigung.  
 
 

Leitungspläne  
 
Für die vom AN verlegten Leitungen sind Bestandspläne in digitaler Form  
anzufert igen und dem AG zu übergeben. Deren Ausarbeitung wird im Rah-
men der einzelnen Leistungsgewerke gesondert vergütet.  
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Einbehalt bei Nichtvorlage der Ausführungsunterlagen  
 
Bis zur vol lständigen Vor lage der Ausführungsunter lagen werden 3 % der 
Auftragssumme einbehalten.  
 
Anmerkung:  Die Höhe des Einbehaltes r ichtet sich nach den zu l iefern-
den Ausführungsunterlagen.  
 
 

Bautagebuch  
 
Vom AN ist ein Bautagebuch nach dem Muster EFB Bautgb  des "Vergabe-
handbuches Bayern (VHB)“ in der jeweils aktuellen Fassung auf der Bau-
stel le zu führen und dem ört l ichen Bauleiter bei jeder Baueinsichtnahme 
vorzulegen. Die ört l iche Bauleitung hat dabei al le Besonderheiten,  Ände-
rungen usw. einzutragen, gegebenenfalls mit Gegenzeichnung durch den 
Firmenbauleiter.  

 
Die bauausführende Firma hat das Bautagebuch mit dem Tag der Schluss-
begehung abzuschl ießen und dem ört l ichen Bauleiter auszuhändigen, ggf.  
gegen schr if t l iche Empfangsbestät igung.  
Das Vorhandensein des Bautagebuches wird sowohl von den Bauüberwa-
chungsbehörden als auch von der Bauoberleitung anlässl ich von Bauein-
sichtnahme überprüf t werden.  
 
 

Nummerierung der Lichtbi lder über den wesentl ichen Bauablauf  
 
Die Lichtbilder über den wesent l ichen Bauablauf s ind wie folgt zu numme-
rieren:  
 

JJJJ_MM_TT_123  

JJJJ = Jahr, z.B. 2011  

MM = Monat, z.B. 07 für Juli  

TT= Tag, z.B. 21  

123 = laufende Nummer am selben Tag oder im selben Monat  
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5.  Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen  
 
 
5.1  Geltende "Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen" (ZTV)  

(einschl.  zugehörender Einführungsbekanntmachung der Obersten Baube-
hörde)  
 
Die bei l iegende Zusammenstel lung der Zusätzl ichen Technischen Vertrags-
bedingungen mit Änderungen und Ergänzungen wird Bestandtei l des Bau-
vertrages (vgl.  Anlage zu den Vertragsunterlagen).  
 
 

5.2  Änderungen und Ergänzungen der ZTV  
 

siehe Zusammenstellung "Zusätzl iche Technische Vertragsbedingungen 
mit Änderungen und Ergänzungen"  

 
 
5.3  Sonstige Zusätzliche Technische Vereinbarungen der Straßen-

baubehörde  
 
siehe Zusammenstellung "Zusätzl iche Technische Vertragsbedingungen 
mit Änderungen und Ergänzungen"  
 
Besondere Vereinbarungen zu den Technischen Spezif ikat ionen  
 
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezif ikat ionen (z.B. 
nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt  werden, eu-
ropäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezif ikat io-
nen, internat ionale Normen) Bezug genommen wird,  werden auch ohne den 
ausdrückl ichen Zusatz: "oder gleichwert ig", immer gleichwert ige Techni-
sche Spezif ikat ionen in Bezug genommen.  
 
 
Besondere Vereinbarungen für Erdarbeiten  

 
•  Soweit s ich Baugrubenaushub mit dem Abtrag nach Querschnitten räum-

lich überschneidet, wird dieser nach den Posit ionen für  Abtrag nach 
Querschnitten abgerechnet  

 
•  Für den Transport nach Anordnung des AG von Auftrags - und Abtrags-

material,  das nicht nach Querschnitten erfasst werden kann, werden für 
Lkw-Aufmaße folgende Auf lockerungsmengen in Abzug gebracht:  

 
•  Bodenklassen 3 - 5 (ZTVE) 20 %;  entspricht Homogenbereich B1  
 Bodenklassen 6 + 7 (ZTVE) 30 %;  entspricht Homogenbereich X1  
 
•  Erschwernisse für den Abtrag,  Transport und Einbau einschl ießlich even-

tuel ler Zwischenlagerung von Kleinmengen sind in die Erdposit ionen mit  
einzukalkul ieren.  

 
  



 - 56 - 

 Seite 56 von 57 

Besondere Vereinbarungen für Oberbodenarbeiten  
 

•  Die Pflege der Oberbodenmieten nach Ziff .  4.21 ZTVLa -StB/By ist eine 
Nebenleistung.  

 
•  Die Höhe der Oberbodenmieten darf 2,00 m nicht überschreiten.  

 
•  Die zur Oberboden- bzw. Waldbodenandeckung vorgesehenen Flächen 

sind vorher zu prof i l ieren.  
Ausrundungen - besonders an den Dammfüßen und Rasenmulden - sind 
mit geeignetem Boden vorzuprof i l ieren und nicht mit Oberboden zu ver-
fül len.  
Die zur Oberbodenandeckung vorgesehenen (Aufstands)f lächen sind 
vorher zu prof i l ieren und nicht mit Oberboden zu verfül len.  
Oberboden ist erst dann anzudecken, wenn die Flächen vorher ord-
nungsgemäß prof i l iert  und durch den AG abgenommen sind.  

 
 

Besondere Vereinbarungen für Asphaltarbeiten  
 

•  Zeigt die Abnahme der Asphalttrag- und Binderschicht, dass unter Be-
rücksichtigung der zulässigen Toleranzen die Sol lhöhen oder -stärken 
bzw. die planmäßige Querneigung nicht eingehalten wurden, so hat der 
AN auf eigene Kosten diesen Mangel mittels einer bi tuminösen Aus-
gleichsschicht bzw. mittels Abfräsen zu beseit igen.  

 
•  Für die Asphaltschichten ist immer  ein Flächenaufmaß zu erstel len und 

ein Sol l- / Ist-Vergleich zu führen. Die Abrechnung von etwaigem Mehr-
einbau erfolgt nach ZTV-Asphalt bis maximal 5 % der obersten Schicht.  

 
•  Die Ermitt lung der Einheitspreise, die der Abrechnung zu Grunde gelegt 

werden, erfolgt nach den Formularen, die vom AG zur Verfügung gestellt  
werden.  
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Anmerkungen und Ergänzungen  
 
 
a)  Auftraggeber  
 

Stadt Waldershof  
Markt 1 
95679 Waldershof  

 
 

b)  Anforderungen an die ausführende Firma  
 
Der Baustellenführende muss mit den anfal lenden Arbeiten vertraut sein; er 
muss nachweisbar solche Leistungen ausgeführt haben und darf ohne Geneh-
migung der Bauleitung nicht ausgewechselt werden.  
Der AN hat die Leistung durch seinen eigenen Betr ieb auszuführen. Der Ein-
satz von Subunternehmern für Tei le der Leistungen ist nur bei ausdrückl icher 
Genehmigung des AG bei rechtzeit iger vorheriger Anfrage durch den AN zu-
lässig.  
 
 

c)  Hinweise zum Leistungsverzeichnis  
 

•  Dieses Leistungsverzeichnis umfasst 209 Seiten,  Anlagen lt .  Anlagenver-
zeichnis (Abs. 4.1) und die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen 
als Anlage (PDF-/GAEB-Format).  
Wir bit ten Sie, Ihre Unterlage auf Vol lständigkeit  zu überprüfen. Für die Voll-
ständigkeit  des abgegebenen Angebotes ist der Bieter verantwort l ich.  
Die beigefügten Anlagen sind vol lständig auszufül len. Fal ls die Unter lagen 
unzureichend ausgefül lt  sind, kann das Angebot u.U. nach § 25 VOB/A aus-
geschlossen werden.  

 
•  Die Einheitspreise sind grundsätzl ich in das dafür vorgesehene Feld im Leis-

tungsverzeichnis verbindl ich einzutragen. Maßgebend ist die Eintragung im 
Leistungsverzeichnis.  

 
•  Falls im Leistungsverzeichnis nichts gegentei l iges beschrieben ist,  verste-

hen sich die angegebenen Einheitspreise einschl ießl ich Lieferung sämtl i-
cher in der Posit ion erwähnten Mater ialien, sowie aller Nebenarbeiten und -
leistungen, die zur Durchführung der geforderten Leistungen notwendig 
sind.  

 
•  Der Bieter erklärt mit der Angebotsabgabe, sich von den ört l ichen Gegeben-

heiten, den Unterbringungsmöglichkeiten, den Untergrundverhältnissen, Zu-
fahrtswegen, Mater iallagermöglichkeiten usw. genauestens orientiert zu ha-
ben.  
Irgendwelche Nachforderungen, die aus Unkenntnis der örtlichen Ver-
hältnisse entstehen, können nicht anerkannt werden.  

 
 
 

 

 

 

 


